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Es wird darauf hingewiesen, dass diese Leitfadenbroschüre auf Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 [CLP-Verordnung] erarbeitet wurde. Die Informationen dieser Broschüre sind weder 
vollständig noch rechtsverbindlich. Vielmehr soll hier ein Überblick und eine Einführung in die 
Einstufung und Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung gegeben werden. Der Herausgeber 
empfiehlt daher, sich im Falle einer konkreten Einstufung auf die Verordnung selbst und auf die 
Leitlinien, die derzeit im RIP 3.6* erarbeitet werden, zu beziehen. 
                                                 
* Das REACH Implementation Project 3.6 trägt den Titel „Leitlinien zur Einhaltung der Bestimmungen der neuen Verordnung zur Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen“; Informationen zu den Leitlinien werden im Internet unter 
http://guidance.echa.europa.eu/guidance_de.htm bereitgestellt. 
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Vorwort und Danksagung 

Das Ziel einer weltweit einheitlichen Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien ist es, die 
Gefahren für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt bei der Herstellung, Verwendung 
und beim Transport von chemischen Stoffen und Gemischen zu reduzieren. Die Grundlage dafür 
ist ein weltweit einheitliches System für die Einstufung der Gefahren, die von Chemikalien 
ausgehen können, und für die Gefahrenkommunikation durch die Verwendung gleicher Kennzeich-
nungssymbole. 
 
Bereits 1992 haben die UN-Staaten während der Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 
in der Agenda 21 eine Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und 
Stoffgemischen im globalen Kontext gefordert. Zuständige Gremien der UN und der OECD 
erarbeiteten in den Folgejahren das Globally Harmonized System (GHS) und verabschiedeten es 
im Dezember 2002 in seiner ersten Fassung. 
 
Die Einführung der weltweit harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung nach GHS bringt für 
die Industrie, für den Arbeitsschutz und für die Verbraucher eine Reihe von Veränderungen mit 
sich. Dieser Leitfaden wendet sich an Hersteller, Importeure, nachgeschaltete Anwender und 
Händler von Chemikalien, an Arbeitsschützer und an Verbraucher. Ihnen soll ein Grundverständnis 
für das Einstufungssystem und für die Kennzeichnung nach GHS vermittelt werden. Die Broschüre 
erläutert die einzelnen methodischen Schritte zur Einstufung und die daraus resultierende 
Kennzeichnung durch Piktogramme. Ebenso kann dieser Broschüre entnommen werden, welche 
Änderungen in der Kennzeichnung gefährlicher Chemikalien auf uns zukommen. Ein Kapitel mit 
Übersichtstabellen und ein Glossar runden die Leitfadenbroschüre ab. 
 
Der Herausgeber bedankt sich bei den für die Erarbeitung dieser Leitfadenbroschüre 
verantwortlichen Instituten – SimmChem Software, Berlin, und der chromgruen Planungs- und 
Beratungs- GmbH & Co. KG, Essen –, bei den Mitgliedern des Fachbegleitkreises ohne deren 
kooperatives Engagement und fachliche Unterstützung die Erarbeitung dieser Broschüre nicht 
möglich gewesen wäre, und allen weiteren Beteiligten, die im Laufe des Projekts zu seinem 
Gelingen beigetragen haben. Der Fachbegleitkreis war zur Unterstützung des Vorhabens 
unerlässlich. Er setzte sich aus Vertretern von Bundes- und Landesbehörden, der Industrie und 
von Industrie-, Verbraucherschutz- und Umweltverbänden zusammen. 
 
 

Umweltbundesamt 



��
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1 Was ist GHS und wie wird es in Europa umgesetzt? 

Was ist GHS? 

Im Jahr 1992 wurde auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de 
Janeiro das Ziel festgelegt, eine weltweite Harmonisierung der Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien herbeizuführen (Kapitel 19 Agenda 21). Die 
internationale Staatengemeinschaft erteilte den Vereinten Nationen das Mandat, ein 
solches harmonisiertes Einstufungs- und Kennzeichnungssystem zu erarbeiten. Im 
Jahr 2003 wurde das „Globally Harmonised System of Classification and Labelling 
of Chemicals“ (GHS) mit dem so genannten „purple book“ erstmals vorgelegt. Es 
wird kontinuierlich erweitert und verbessert und erscheint alle zwei Jahre in 
aktualisierter Fassung. 
 

Entstehung  

Das unmittelbare Ziel von GHS ist die internationale Harmonisierung bestehender 
Einstufungs- und Kennzeichnungssysteme aus unterschiedlichen Sektoren wie 
Transport, Verbraucher-, Arbeitnehmer- und Umweltschutz. Darüber hinaus kann 
GHS von Staaten eingeführt werden, die bisher keine derartigen Regelungen 
aufgestellt haben. GHS setzt damit Maßstäbe für die Bewertung der von 
Chemikalien ausgehenden Gefahren (Einstufung) und schafft eine gemeinsame 
Basis, wie die ermittelten Gefahren zu kommunizieren sind (Kennzeichnung, Sicher-
heitsdatenblatt). 
 

weltweite  
Harmonisierung  

Allerdings ist das GHS, wie auf UN-Ebene vereinbart, nicht unmittelbar rechts-
wirksam. Erst mit der Umsetzung (Implementierung) durch die einzelnen Staaten 
oder Staatengemeinschaften werden die Inhalte verbindlich. Dabei haben die 
betreffenden Sektoren durchaus unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise 
berücksichtigt der Transportsektor die Eigenschaften, die im Schadensfall sofort 
eine Gefahr darstellen, in stärkerem Maße als die längerfristigen Wirkungen. GHS 
wird diesen unterschiedlichen Anforderungen durch einen modularen Aufbau 
gerecht und bildet ein Gefüge von sogenannten „building blocks“ (Baukasten-
system). Bei der Implementierung von GHS ist es nicht erforderlich, alle 
angebotenen Bausteine des „purple book“ (GHS wie auf UN-Ebene erarbeitet) zu 
übernehmen. Allerdings dürfen diejenigen Elemente, die implementiert werden, dem 
GHS-Standard nicht widersprechen. 
 

Rechtswirksamkeit 
 

 

 
 

Baukastenprinzip 

Die internationale Staatengemeinschaft hat dazu aufgerufen, GHS so bald wie 
möglich umzusetzen. 

möglichst bald  

weltweit anwendbar 
 
 
Wie wird GHS in Europa umgesetzt? 

Die Umstellung der Einstufung und Kennzeichnung auf GHS ist Teil der neuen 
europäischen Chemikalienpolitik. Das System der Einstufung und Kennzeichnung 
nach den Richtlinien 67/548/EWG1 (Stoffrichtlinie) und 1999/45/EG2 (Zubereitungs-
richtlinie) wird schrittweise durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/20083 abgelöst. 
Diese Verordnung – auch GHS- oder CLP-Verordnung  (Classification, Labelling 
and Packing) genannt – ist am 20. Januar 2009 in Kraft getreten. 
 

 
 

 

CLP-Verordnung 

 
                                                 
1 Richtlinie 67/548/EWG des Rates über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe, in der 
geänderten Fassung [ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1]. 
2 Richtlinie 1999/45/EG des Rates über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zuberei-
tungen, in der geänderten Fassung [ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1]. 
3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die 
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung der Richtlinien 
67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom [ABl. L 353 vom 
31.12.2008, S. 1]. 
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  �/ Die Verordnung stellt in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
unmittelbar geltendes Recht dar. Eine Umsetzung durch nationale Rechts-
vorschriften ist nicht erforderlich.  

 
Inhalte der 

CLP-Verordnung

Der Geltungsbereich der CLP-Verordnung ist nahezu identisch mit dem von Stoff-
und Zubereitungsrichtlinie.4 Die Verordnung legt u. a. fest: 

�x welche Einstufungs-, Verpackungs- und Kennzeichnungspflichten Lieferanten vor 
dem Inverkehrbringen von Stoffen und Gemischen5 zu erfüllen haben, 

�x nach welchen Kriterien Stoffe und Gemische einzustufen sind, 
�x wie als gefährlich eingestufte Stoffe und Gemische zu verpacken und zu kenn-

zeichnen sind und 
�x für welche Gemische gesonderte Kennzeichnungen vorgesehen sind. 
 

Auswahl der 
GHS-Bausteine

Die CLP-Verordnung übernimmt nicht den gesamten von den Vereinten Nationen 
erarbeiteten GHS-Standard. Die GHS-Bausteine wurden so ausgewählt, dass das 
neue Einstufungs- und Kennzeichnungssystem inhaltlich weitgehend mit dem 
System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie übereinstimmt und so der 
Umstellungsaufwand begrenzt wird. Zudem sollte das neue System aber auch 
konsistent sein mit den Regelungen des Gefahrguttransports. 
 

„left-overs“ Um das bestehende Schutzniveau zu wahren, enthält die CLP-Verordnung neben 
den ausgewählten GHS-Bausteinen auch einige Regelungen aus Stoff- und 
Zubereitungsrichtlinie. Mit diesen sogenannten „left-overs“ werden Gefährdungen 
abgedeckt, die derzeit auf UN-Ebene noch nicht Gegenstand des GHS-Standards 
sind. 
 

Übergangs-

bestimmungen

Termine

keine doppelte 

Kennzeichnung

Bis zum Ende der 

Übergangsphase muss 

das SDB auch die „alte“ 
Einstufung enthalten.

Abverkauf von Altware

Die CLP-Verordnung legt für Stoffe und Gemische die folgenden Übergangs-
bestimmungen fest (siehe dazu auch Abbildung 1): 
 
�x Stoffe und Gemische sind spätestens mit Ablauf der jeweils für sie vorgesehenen

Übergangsfristen6 nach den Vorgaben der CLP-Verordnung einzustufen und zu 
kennzeichnen. 

�x Stoffe und Gemische können bereits vor Ablauf ihrer jeweiligen Übergangsfristen6

gemäß der CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet werden (in Abbildung 
1 durch �m symbolisiert). In diesem Fall darf neben der Kennzeichnung nach CLP-
Verordnung keine Kennzeichnung gemäß Stoff- oder Zubereitungsrichtlinie 
aufgeführt sein. Somit ist zu keinem Zeitpunkt eine doppelte Kennzeichnung
zulässig. 

�x In jedem Fall muss bei Stoffen und Gemischen bis zum Ablauf der gesamten
Übergangsphase7 die Einstufung nach Stoff- oder Zubereitungsrichtlinie im 
Sicherheitsdatenblatt angegeben werden (in Abbildung 1 durch || symbolisiert). 
Für Stoffe wird es also eine mehrjährige Phase geben, in der beide Einstufungen
im Sicherheitsdatenblatt aufzuführen sind. Das gleiche gilt für Gemische, die vor 
Ablauf ihrer Übergangsfrist7 gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekenn-
zeichnet werden. 

�x Für Stoffe und Gemische, die bereits vor dem Ablauf ihrer jeweiligen Übergangs-
frist in Verkehr gebracht wurden und die noch nach den Bestimmungen von Stoff-
und Zubereitungsrichtlinie gekennzeichnet und verpackt sind, gilt zusätzliche eine 
zweijährige Abverkaufsfrist, in der eine Kennzeichnung und Verpackung gemäß
CLP-Verordnung nicht erforderlich ist. 

 
                                                 
4 Im Unterschied zu Stoff- und Zubereitungsrichtlinie, die generell nicht für Erzeugnisse gelten, erfasst die CLP-
Verordnung auch bestimmte Erzeugnisse mit Explosivstoff, die zur Erzeugung einer Explosionswirkung oder einer 
pyrotechnischen Wirkung in Verkehr gebracht werden. 
5 Mit dem Übergang zum GHS werden Zubereitungen als Gemische bezeichnet. 
6 Für Stoffe der 01.12.2010, für Gemische der 01.06.2015 
7 also bis zum 01.06.2015 
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 01.06.2007  01.12.2010 01.06.2013 01.06.2015  01.06.2018  
       
       

Registrierungsphasen 
der REACH-Verordnung  3½ Jahre 2½ Jahre 5 Jahre  

   
 

    

Übergangsphasen 
der CLP-Verordnung  3½ Jahre 4½ Jahre   

    
 

    

Stoffe: Einstufung im SDB  Stoffrichtlinie    
   �m  CLP-Verordnung 
        

Stoffe:  Kennzeichnung  Stoffrichtlinie �m + 2 Jahre CLP-Verordnung 

    
 

    

Gemische: Einstufung im SDB  Zubereitungsrichtlinie    
     �m  CLP-Verordnung
        

Gemische:  Kennzeichnung  Zubereitungsrichtlinie �m + 2 Jahre  CLP-Verordnung
 

 
Abbildung 1: Übergangsphasen gemäß CLP-Verordnung und REACH-Registrierungsphasen 

 
 
Und was ist mit REACH? 

Zwischen der CLP-Verordnung und der REACH-Verordnung8 gibt es eine Reihe von 
Berührungspunkten. Dennoch sind die von den beiden Verordnungen erfassten 
Regelungsbereiche nicht deckungsgleich. Die REACH-Verordnung gilt in erster 
Linie für Stoffe, und die von ihr aufgestellten Pflichten sind in weiten Teilen an 
Mengenschwellen gebunden. 
Demgegenüber unterliegen alle Chemikalien – unabhängig davon, ob es sich um 
Reinstoffe oder Gemische handelt – vor dem Inverkehrbringen generell der 
Einstufungs- und Kennzeichnungspflicht, es sei denn, sie sind ausdrücklich von 
diesen Pflichten ausgenommen. Hier ist Artikel 4 der CLP-Verordnung zu beachten. 
 
Die REACH-Verordnung nimmt an zahlreichen Stellen Bezug auf die Einstufung, 
beispielsweise beim Stoffsicherheitsbericht, bei der Informationsweitergabe in der 
Lieferkette oder beim Zulassungsverfahren. Die CLP-Verordnung hat die Bestim-
mungen der REACH-Verordnung zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 
übernommen. Die Verpflichtung zur Übermittlung des Sicherheitsdatenblattes sowie 
die mit dem GHS weitgehend harmonisierten Vorgaben zu seiner Erstellung sind 
jedoch nach wie vor in der REACH-Verordnung enthalten. 
 

Schnittstellen  

zwischen der 

CLP-Verordnung 
und REACH 

Hinsichtlich der Übergangszeiten orientiert sich die CLP-Verordnung weitgehend an 
den Fristen zur Umsetzung der REACH-Verordnung. So ist die für Stoffe geltende 
Übergangsfrist an einen in REACH vorgesehenen Zeitraum angeglichen.9 
 
 
 

abgestimmte Fristen 

                                                 
8 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 
(REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG 
und 2000/21/EG der Kommission vom 18.12.2006. [ABl. 396 vom 30.12.2006, S. 1] 
9 Bei der Festlegung der Übergangsfrist für Gemische ließen wirtschaftliche Belange die Angleichung an die 
Registrierungsfristen nach REACH nicht ratsam erscheinen. 
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Wozu dient diese Broschüre? 

Inhalte Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Grundzüge der CLP-Verordnung. Sie 
soll den Anwendern der CLP-Verordnung beim Übergang zum neuen Einstufungs-
und Kennzeichnungssystem behilflich sein, indem die Kernelemente des Systems
dargestellt und erklärt werden. Die Broschüre ist allerdings weder vollständig noch
rechtsverbindlich. Im konkreten Einzelfall kann sie den Blick in die Verordnung 
selbst nicht ersetzen. 
 
Mit der Broschüre soll ein Grundverständnis für das neue Einstufungs- und Kenn-
zeichnungssystem geschaffen werden, indem 
�x das grundsätzliche Vorgehen bei der Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-

Verordnung erläutert wird, 
�x ein Maßnahmenkatalog aufzeigt, wie Unternehmen sich auf die Anwendung der 

neuen Bestimmungen vorbereiten können, 
�x die einzelnen Gefahrenklassen des neuen Einstufungs- und Kennzeichnungs-

system vorgestellt werden, 
�x ein Beispiel aufzeigt, wie die einzelnen Teile der Einstufung und Kennzeichnung

ineinander greifen, 
�x Grenzwerte und andere wichtige Informationen in Form von Übersichtstabellen

zusammenfassend dargestellt werden sowie 
�x ein Glossar zu den wichtigsten Begriffen und Abkürzungen enthalten ist. 
 

Zielgruppe Der Leitfaden richtet sich in erster Linie an Lieferanten, die mit der chemikalien-
rechtlichen Einstufung und Kennzeichnung ihrer Stoffe und Gemische befasst sind.
Aber auch andere Interessenten wie berufsmäßige Verwender von Chemikalien 
und Verbraucher können sich mit dieser Broschüre über die Kernpunkte der CLP-
Verordnung (z. B. über die neuen Kennzeichnungspiktogramme) informieren. 
 
Die Kenntnis des Einstufung- und Kennzeichnungssystems nach Stoff- und 
Zubereitungsrichtlinie ist für das Verständnis dieses Leitfadens hilfreich, wird jedoch
nicht vorausgesetzt. 
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2 Grundprinzipien der Einstufung und Kennzeichnung 

Einstufung und Kennzeichnung nach GHS beruhen auf den intrinsischen Eigen-
schaften der betrachteten Stoffe und Gemische. Darin unterscheidet sich die CLP-
Verordnung nicht gegenüber dem System von Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. 
Auch die Gruppierung der gefahrenrelevanten Eigenschaften in physikalische 
Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren ist nicht neu.  
Die konkreten Kriterien für die Einstufung von Stoffen und Gemischen sind in 
Anhang I der CLP-Verordnung formuliert (siehe auch Kapitel 4). 
 
Weiterhin werden wichtige Informationen zu den Gefahren, die von Stoffen und 
Gemischen ausgehen können, über die Kennzeichnung vermittelt. Und wie bisher 
werden berufsmäßige Verwender zusätzliche Informationen dem Sicherheitsdaten-
blatt entnehmen können. 
 

 

 
 

Die Grundprinzipien 

der Einstufung und 
Kennzeichnung  

bleiben bestehen.  

�/ Die Verpflichtung zur Übermittlung des Sicherheitsdatenblattes sowie Vorgaben 
zu seinen Inhalten sind in der REACH-Verordnung geregelt (Artikel 31 sowie 
Anhang II der REACH-Verordnung). Die Pflicht zur Übermittlung eines Sicher-
heitsdatenblattes ist allerdings nicht an eine bestimmte Menge des in Verkehr 
gebrachten Stoffes oder Gemisches gebunden.  

  

 
 
2.1 Einstufung 

Im GHS werden die verschiedenen Arten von Gefahren in Gefahrenklassen 
eingeteilt. Einzelne Gefahrenklassen weisen so genannte Differenzierungen  auf, 
die eine genauere Betrachtung der Gefährdung nach Expositionswegen oder 
anhand anderer Aspekte ermöglichen. Beispielsweise wird innerhalb der 
Gefahrenklasse der Gewässergefährdung zwischen akuten und chronischen Wir-
kungen differenziert. Die Gefahrenklassen und deren Differenzierungen wiederum 
sind in Gefahrenkategorien  untergliedert, die in der Regel eine Abstufung der 
Stärke der jeweiligen Gefahr darstellen. Die Einstufung in eine oder mehrere 
Gefahrenklassen und Differenzierungen ist mit der Zuordnung der jeweils 
zutreffenden Gefahrenkategorie und der Auswahl der entsprechenden Gefahren-
hinweise 10 (hazard statements) verbunden. 
 

Gefahrenklassen,  

Differenzierungen, 

Gefahrenkategorien, 
Gefahrenhinweise 

Liegen die erforderlichen Informationen vor, können einige Einstufungsmethoden 
sowohl auf Stoffe als auch auf Gemische angewendet werden. Dennoch ist die 
Unterscheidung zwischen Stoff und Gemisch für die Einstufung wichtig. So kann die 
Einstufung von Stoffen über spezielle Listen und Verzeichnisse geregelt sein. 
Manche Einstufungsverfahren sind ausdrücklich nur auf Gemische anwendbar. 
Andererseits sind einzelne Einstufungskriterien (z. B. bei der Einstufung der 
Gewässergefährdung) nur für Stoffe aussagekräftig. 
 

Unterscheidung  

zwischen Stoff und 

Gemisch 

�/ Wie bereits im bestehenden System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie 
umfasst der Stoffbegriff der CLP-Verordnung auch die so genannten 
komplexen Stoffe. Diese weisen eine komplexe Zusammensetzung auf. Sie 
fallen in manchen technischen Produktionsprozessen wie z. B. in der Mineral-
ölverarbeitung an. Auch bestimmte Naturstoffe und biologische Materialien 
können zu den komplexen Stoffen zählen.  

  

 
 
 
 
                                                 
10 Gefahrenhinweise sind vergleichbar mit den R-Sätzen nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie (siehe Abschnitt 2.2 
in diesem Kapitel) 
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Die harmonisierte Einstufung von Stoffen 

Die harmonisierte 
Stoffeinstufung bleibt

verbindlich.

Für eine Reihe von Stoffen legt die CLP-Verordnung eine harmonisierte 
Einstufung  (Legaleinstufung) fest11 Damit bleibt der von der Stoffrichtlinie aufge-
stellte Grundsatz erhalten, dass sich der Lieferant eines harmonisiert eingestuften 
Stoffes an die Vorgaben der Legaleinstufung halten muss. 
 

 �/ Auch mit dem neuen Einstufungs- und Kennzeichnungssystem erlaubt die 
Legaleinstufung Abweichungen von der vorgegebenen Einstufung, wenn
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise kann bei vielen harmo-
nisiert eingestuften Kohle- und Mineralölderivaten die Einstufung als krebs-
erzeugend (karzinogen) oder erbgutverändernd (keimzellmutagen) entfallen, 
wenn nachgewiesen wird, dass die Konzentration an bestimmten Leitsubstan-
zen (wie z. B. Benzol) festgelegte Konzentrationsgrenzen unterschreitet. 

 
unvollständige 

Legaleinstufung

Eine harmonisierte Einstufung kann auf einzelne Gefahrenarten beschränkt und
damit unvollständig sein. Für die verbleibenden, nicht harmonisierten Eigenschaften 
muss die Einstufung vom Lieferanten eigenverantwortlich ergänzt werden (siehe 
nächster Abschnitt). 
 

 �/ Derzeit weisen viele harmonisiert eingestufte Kohle- und Mineralölderivate eine 
unvollständige Legaleinstufung auf. 

 
Umwandlung der 
Legaleinstufung

Die harmonisierten Einstufungen nach Stoffrichtlinie wurden in entsprechende 
GHS-Einstufungen überführt.12 Allerdings ist dies für einzelne Gefahrenarten auf-
grund der unterschiedlichen Einstufungskriterien nicht ohne Weiteres möglich. Das 
betrifft insbesondere die akute Humantoxizität. Die CLP-Verordnung wendet hier
das Prinzip der Mindesteinstufung  an. Danach wird zunächst die weniger 
stringente Einstufung vorgegeben. Diese ist mindestens anzuwenden. Verfügt der
Lieferant jedoch über Daten, die zu einer strengeren Einstufung führen, ist er 
verpflichtet, die Einstufung entsprechend anzupassen.13 
 

zukünftige Aufnahme 
von Legaleinstufungen

In die Liste der harmonisierten Einstufungen werden zukünftig vor allem karzi-
nogene, keimzellmutagene, reproduktionstoxische oder atemwegsensibilisierende
Stoffe aufgenommen sowie Wirkstoffe, die den Pflanzenschutzmittel- und Biozid-
vorschriften unterliegen. Die Aufnahme anderer Stoffe soll auf begründete Einzel-
fälle beschränkt werden. 
 
 
Die Selbsteinstufung von Stoffen und Gemischen 

Nicht harmonisiert 

eingestufte Stoffe 
sowie Gemische sind 

eigenverantwortlich 

einzustufen.

Ist ein Stoff nicht harmonisiert eingestuft, muss er eigenverantwortlich vom Liefe-
ranten eingestuft werden (Selbsteinstufung ). Beschränkt sich die harmonisierte 
Einstufung auf einzelne Gefahrenklassen oder Differenzierungen, sind die nicht 
abgedeckten Gefahren ebenfalls vom Lieferanten selbst einzustufen. Gemische 
werden immer eigenverantwortlich eingestuft. 
Das Prinzip der Selbsteinstufung besteht darin, die gefahrenrelevanten Informa-
tionen für den Stoff oder für das Gemisch zu ermitteln und zu entscheiden, ob 
vorgegebene Einstufungskriterien zutreffen. Die konkreten Kriterien für die Einstu-
fung von Stoffen und Gemischen sind in den Teilen 2 bis 5 des Anhang I der CLP-
Verordnung aufgeführt. Darüber hinaus gibt das Kapitel 4 dieser Broschüre einen 
ersten Überblick zu den Einstufungskriterien. 
                                                 
11 siehe Anhang VI Teil 3 der CLP-Verordnung 
12 Tabelle 3.1 in Teil 3 Anhang VI der CLP-Verordnung enthält die umgewandelten Legaleinstufungen. Außerdem 
enthält die Tabelle 3.2 die Legaleinstufungen nach Stoffrichtlinie, da diese während der Übergangsphase noch 
benötigt werden (siehe Kapitel 1). 
13 Anhang VI Teil 1 der CLP-Verordnung enthält weitere Besonderheiten, die bei umgewandelten Legal-
einstufungen auftreten können. 
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Der für die Einstufung Verantwortliche hat zunächst alle verfügbaren Informationen 
zu ermitteln, die für die Einstufung von Bedeutung sein können. Dazu gehören z.B. 
Testergebnisse physikalischer Eigenschaften, Befunde aus Tierstudien, Ergebnisse 
von In-vitro-Prüfungen oder Struktur-Aktivitäts-Beziehungen. Ob die Daten aus 
eigenen Studien stammen oder aus der Literatur, ist dabei nicht entscheidend. 
 

allgemeine  

Ermittlungspflicht 

Für die Bestimmung der physikalischen Gefahren  sind die im Anhang I Teil 2 der 
CLP-Verordnung vorgeschriebenen Prüfungen durchzuführen, sofern nicht bereits 
zuverlässige Informationen vorliegen.14. Die meisten der anzuwendenden Prüf-
methoden stammen aus den internationalen Gefahrgut-Transportvorschriften. 
 

Prüfpflicht zur 

Bestimmung der 
physikalischen Gefahren

Zur Einstufung der Gesundheits- und Umweltgefahren  werden ebenfalls experi-
mentelle Prüfergebnisse herangezogen, wenn solche Daten vorliegen. Prüfungen, 
die nach international anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen durchgeführt 
wurden, sind unmittelbar verwendbar. Andere Studien müssen hinsichtlich ihrer 
Qualität, Zuverlässigkeit und Aussagekraft von Experten beurteilt werden. 
Die Beurteilung durch Experten  ist auch erforderlich, wenn nicht ohne weiteres 
entschieden werden kann, ob die Einstufungskriterien erfüllt sind. In einem solchen 
Fall soll die Bewertung durch Ermittlung der Beweiskraft  erfolgen, indem der 
Experte alle verfügbaren gefahrenrelevanten Informationen im Zusammenhang 
betrachtet. Zudem kann eine solche Beurteilung erforderlich sein, wenn Erfahrungen 
zur Wirkung des Stoffes oder des Gemisches beim Menschen vorliegen. In der 
Regel haben verlässliche und repräsentative Erfahrungswerte beim Menschen 
Vorrang gegenüber anderen Einstufungsmethoden. Weitere Ausführungen zu 
Aufgabe und Anwendung der Beurteilung durch Experten und zur Ermittlung der 
Beweiskraft sind in Anhang I Teil 1 der CLP-Verordnung aufgeführt. 

 

 

 
Beurteilung durch 

Experten 

 
 

 Beweiskraftermittlung 

 

�/ Die CLP-Verordnung enthält weitgehend ähnliche Kriterien für die Einstufung 
wie das System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. Es gibt jedoch auch 
einige Unterschiede, die vor allem den Bereich der physikalischen Gefahren 
sowie der akuten Humantoxizität und der Aspirationsgefahr betreffen. 

  

 
Die CLP-Verordnung stellt im Anhang VII eine Umwandlungstabelle  bereit, mit 
deren Hilfe Selbsteinstufungen von Stoffen und Gemischen nach Stoff- bzw. 
Zubereitungsrichtlinie in entsprechende Einstufungen gemäß CLP-Verordnung um-
gewandelt werden können. Allerdings ist die Anwendung der Tabelle auf Fälle 
beschränkt, in denen die erforderlichen Daten für eine Einstufung über die Kriterien 
des Anhang I der CLP-Verordnung nicht zur Verfügung stehen.15 

Verwendung der  

Umwandlungstabelle 

 
Die CLP-Verordnung legt fest, dass bestimmte Angaben zur Einstufung und Kenn-
zeichnung von Stoffen an die Europäische Chemikalienagentur zu übermitteln sind. 
Diese Meldung hat für nach REACH registrierungspflichtige Stoffe zu erfolgen und 
darüber hinaus für alle in Verkehr gebrachten Stoffe, die der CLP-Verordnung 
unterliegen und die die Kriterien für die Einstufung als gefährlich erfüllen.16 Die 
Meldepflicht gilt spätestens mit Ablauf der Übergangszeit für Stoffe (01.12.2010). 

Meldung der  

Einstufung und 
Kennzeichnung von 

Stoffen 

 

�/ Wird ein Stoff bis zum 01.12.2010 gemäß der REACH-Verordnung registriert, 
so gilt diese Registrierung als Meldung, da in diesem Fall die Informationen zu 
Einstufung und Kennzeichnung bereits übermittelt wurden. 

  

                                                 
14 Für einzelne Gefahren können auch Berechnungsverfahren angewendet werden (z. B. für entzündbare Gase). 
15 Zudem sollte beachtet werden, dass die Umwandlungstabelle hinsichtlich der akuten Toxizität, der ätzenden und 
reizenden Eigenschaften oder der reproduktionstoxischen Wirkungen falsche Ergebnisse liefern kann, wenn sie auf 
Gemische angewendet wird, deren Einstufung nach Zubereitungsrichtlinie über die Bestandteile berechnet wurde. 
16 Ein gefährlicher Stoff muss auch gemeldet werden, wenn er nicht als solcher erstmals in Verkehr gebracht wird, 
sondern als Bestandteil eines Gemisches und die Stoffkonzentration zur Einstufung des Gemisches als gefährlich 
führt. 
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Einstufungs- und 

Kennzeichnungs-
verzeichnis

Diese Meldungen werden die Grundlage für ein öffentlich zugängliches
Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis  bilden. Mit diesem Verzeichnis 
sollen Abweichungen zwischen Selbsteinstufungen des gleichen Stoffes offen-
gelegt und beseitigt werden. Falls mehrere Lieferanten den gleichen Stoff
unterschiedlich einstufen, haben sich die Unternehmen nach Kräften um eine 
Einigung zu bemühen. Außerdem ist bei der Selbsteinstufung eines Stoffes eine 
bereits im Einstufung- und Kennzeichnungsverzeichnis eingetragene Einstufung zu
diesem Stoff zu berücksichtigen. Eine Abweichung muss gegenüber der
Chemikalienagentur begründet werden und ist nur zulässig, wenn der Stoff 
hinsichtlich der betrachteten Eigenschaft nicht bereits harmonisiert eingestuft ist.
Abbildung 2 fasst das Vorgehen bei der Einstufung von Stoffen zusammen. 
 
 

*  Wenn die erforderlichen Daten zur Verfügung stehen, erfolgt die Einstufung anhand der Kriterien des Anhang I der CLP-Verordnung. Zudem  
ist die Umwandlungstabelle des Anhang VII der CLP-Verordnung nicht anwendbar für Stoffe, die erstmals nach Ablauf der Übergangsfrist 
für Stoffe (01.12.2010) eingestuft werden. 

Abbildung 2: Vorgehen bei der Einstufung von Stoffen gemäß CLP-Verordnung 

 
Besonderheiten bei der Selbsteinstufung von Gemischen 

Wie bei den Stoffen erfolgt auch bei Gemischen die Einstufung der physikalischen 
Gefahren  durch die Anwendung von Prüfmethoden. Allerdings ist die Bestimmung 
der explosiven, oxidierenden oder entzündbaren Eigenschaften nicht erforderlich,
wenn keiner der Bestandteile solche Eigenschaften hat, und es aufgrund der vorlie-
genden Informationen unwahrscheinlich ist, dass das Gemisch solche Gefahren
aufweist. 
 

Die CMR-Einstufung
von Gemischen erfolgt 

über die Inhaltsstoffe.

Liegen hinsichtlich der Gesundheitsgefahren  Erfahrungswerte zur Wirkung beim
Menschen oder Prüfdaten für das Gemisch selbst vor, werden diese Daten für die
Einstufung der betrachteten Gefahren herangezogen. Gegebenenfalls ist eine 
Beurteilung durch Experten erforderlich. 
Die Einstufung der karzinogenen, keimzellmutagenen und reproduktionstoxischen
Eigenschaften (CMR-Eigenschaften) ist jedoch über die Inhaltsstoffe vorzunehmen 
(konventionelle Methode, siehe nächster Abschnitt). Die CLP-Verordnung legt fest, 
dass verfügbare Prüfdaten zum Gemisch als Ganzes nur dann für die Einstufung 
heranzuziehen sind, wenn sie CMR-Eigenschaften nachweisen, die über die 
konventionell ermittelten Wirkungen hinausgehen.  
 

Übertragungsgrundsätze 

= Transfer der

Einstufung geprüfter 
Gemische auf ähnliche 

Gemische

Kann die Einstufung der betrachteten Wirkung nicht über Erfahrungen beim
Menschen und/oder über Prüfdaten zum Gemisch selbst vorgenommen werden, ist
zu klären, ob Übertragungsgrundsätze (Bridging Principles) anwendbar sind. 
Diese Regeln ermöglichen es, auf Prüfergebnissen basierende Einstufungen von
Gemischen auf ähnlich zusammengesetzte Gemische zu übertragen. Im Anhang I
Nr. 1.1.3 der CLP-Verordnung sind die für die einzelnen Gefahrenklassen jeweils 
anwendbaren Übertragungsgrundsätze angegeben (siehe auch Tabelle 6.1 in 
Kapitel 6). 
 
 

ist zu berücksichtigen bei

gilt als

gilt als geht ein in 

enthält ggf. 

Einstufung des Stoffes 

Anhang VI Teil 3  
der CLP-Verordnung 

Harmonisierte Einstufung 

Anhang I oder Anhang VII* 
der CLP-Verordnung  Selbsteinstufung Einstufungs- und 

Kennzeichnungsverzeichnis

Einstufung der nicht bereits 
harmonisiert eingestuften 
Eigenschaften/Gefahren 
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Tabelle 2.1: Übersicht der Übertragungsgrundsätze (Bridging Principles) 

Verdünnung * • Stoff A ist im geprüften Gemisch der am wenigsten gefährliche Bestandteil 
• geprüftes Gemisch wird verdünnt mit Stoff B 
• Stoff B ist gegenüber Stoff A gleich oder weniger streng eingestuft 
�Ö Einstufung des ursprünglichen Gemisches kann weiterhin verwendet werden 

Chargenanalogie • de facto gleiche Produktionschargen eines komplexen Gemisches 
• keine Anhaltspunkte für einstufungsrelevante Abweichungen 
�Ö Einstufung der geprüften Produktionscharge ist zu übertragen 

Konzentrierung hoch-
gefährlicher Gemische 

• geprüftes Gemisch weist die stärkste der möglichen Einstufungen auf 
• Konzentration der Bestandteile mit der stärksten Einstufung wird erhöht 
�Ö Einstufung des ursprünglichen Gemisches ist weiterhin zu verwenden 

Interpolation innerhalb 
einer Toxizitätskategorie 

• Gemische 1, 2 und 3 enthalten die gleichen gefährlichen Bestandteile 
• Gemische 1 und 2 sind geprüft und weisen die gleiche Einstufung auf 
• Konzentrationen der aktiven gefährlichen Bestandteile in Gemisch 3 liegen 

zwischen den entsprechenden Konzentrationen in 1 und 2 
�Ö Gemisch 3 hat die gleiche Einstufung wie die geprüften Gemische 1 und 2 

Im Wesentlichen ähnliche 
Gemische 

• geprüftes Gemisch 1 besteht aus Bestandteil A und Bestandteil B 
• Gemisch 2 besteht aus Bestandteil B und Bestandteil C 
• Konzentration von B ist in beiden Gemischen gleich oder vergleichbar 
• Konzentration von A in Gemisch 1 stimmt mit der von C in Gemisch 2 überein 
• A und C sind gleich eingestuft und beeinflussen nicht die Einstufung von B 
�Ö Einstufung von Gemisch 1 ist auf Gemisch 2 zu übertragen 

Überprüfung der 
Einstufung bei veränderter 
Zusammensetzung 

• Zusammensetzung des geprüften Gemisches wird wie folgt geändert: 
Bereich der ursprünglichen 
Konzentration des Bestandteils 

zulässige Veränderung der ursprünglichen 
Konzentration des Bestandteils 

C �” 2,5 % ± 30 % 
2,5 < C �” 10 % ± 20 % 
10 < C �” 25 % ± 10 % 

25 < C �” 100 % ± 5 % 
�ÖEinstufung der ursprünglichen Gemisches kann weiterhin verwendet werden 

Aerosole • geprüftes Gemisch ist Wirkstofflösung einer Aerosolpackung 
• Treibmittel beeinflussen nicht die gefährlichen Eigenschaften des Gemisches 
�Ö Einstufung des Gemisches kann auf Aerosolpackung übertragen werden 

* Alternativ kann das Verfahren der Einstufung über die Bestandteile angewendet werden. 

 

 
Ist die Anwendung von Übertragungsgrundsätzen (Bridging Principles) nicht 
möglich, wird das Gemisch über die Inhaltsstoffe eingestuft (siehe nächster 
Abschnitt). 
 

 

* bei der Bestimmung der CMR-Eigenschaften sind Prüfdaten zum Gemisch als Ganzes nur eingeschränkt verwertbar 

Abbildung 3: Einstufung der Gesundheitsgefahren von Gemischen gemäß CLP-
Verordnung 

 
 

liefern 

liefern 

liefern 

Einstufung der nicht 
bereits bewerteten

Eigenschaften/Gefahren

Übertragungsgrundsätze* (Bridging) 

Verfahren der Einstufung 
über die Bestandteile  

Erfahrungen beim Menschen und/oder 
experimentelle Prüfdaten*  

Einstufung des Gemisches 
hinsichtlich Gesundheitsgefahren 

Einstufung der nicht
bereits bewerteten

Eigenschaften/Gefahren
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 Bei der Einstufung der Umweltgefahren ist in ähnlicher Weise vorzugehen. Liegen 
Daten für das Gemisch als Ganzes vor, werden die Gefahren gegenüber
aquatischen Systemen anhand von Prüfergebnissen eingestuft. Allerdings sind
Prüfdaten zur Abbaubarkeit oder zur Bioakkumulation nach wie vor nicht zulässig
für die Bewertung der längerfristigen Wirkung, da solche Daten für Gemische nicht 
aussagekräftig sind. 
Kann die Einstufung nicht über experimentelle Prüfdaten vorgenommen werden, ist
zu untersuchen, ob Prüfergebnisse für ähnlich zusammengesetzte Gemische
vorliegen und daher Übertragungsgrundsätze (Bridging Principles) anwendbar sind.
Anderenfalls wird das Gemisch aufgrund der Eigenschaften seiner Inhaltsstoffe
eingestuft (siehe nächster Abschnitt). 
 
Die von Gemischen ausgehende Schädigung der Ozonschicht wird grundsätzlich 
über die im Gemisch enthaltenen Inhaltsstoffe eingestuft. 
 
 

 

* keine Anwendbarkeit von Prüfdaten zur Abbaubarkeit und zur Bioakkumulation 

Abbildung 4: Einstufung der Umweltgefahren von Gemischen gemäß CLP-
Verordnung 

 
 
Einstufung von Gemischen über ihre Bestandteile 

zu berücksichtigende 
Bestandteile

Gesundheits- und Umweltgefahren von Gemischen können über die Eigenschaften
und Konzentrationen ihrer Bestandteile eingestuft werden. 
Dieses Einstufungsverfahren entspricht der konventionellen Methode , wie aus der 
Zubereitungsrichtlinie bekannt. Auch nach der CLP-Verordnung sind dabei die-
jenigen Bestandteile zu berücksichtigen, die bestimmte Konzentrationswerte 
(Berücksichtigungsgrenzwerte ) erreichen oder überschreiten. Anhang I der CLP-
Verordnung enthält die allgemeinen Berücksichtigungsgrenzwerte (siehe Tabelle 
6.2 in Kapitel 6). 
  

 �/ In einigen Fällen sind allerdings auch Stoffe zu berücksichtigen, deren Konzen-
tration geringer ist als der allgemeine Berücksichtigungsgrenzwert. Das gilt 
insbesondere dann, wenn für den Stoff ein spezifischer Konzentrations-
grenzwert (siehe weiter unten) anzuwenden ist, der niedriger ausfällt. 

 
additiv und nicht 

additiv zu bewertende 

Gefahren

Zur Einstufung von Gemischen über die Bestandteile sind einige Gefahren additiv
zu bewerten (Additivitätsprinzip oder Summierungsmethode). Dabei werden die 
Einflüsse aller Stoffe gemeinsam betrachtet. Demgegenüber ist für eine Reihe von
Gefahren das so genannte Einzelstoffverfahren vorgesehen, bei dem die
Wirkungen der Inhaltsstoffe jeweils isoliert betrachtet werden.  
 

liefern

liefern

liefern

Einstufung der nicht
bereits bewerteten

Eigenschaften/Gefahren

Einstufung der nicht
bereits bewerteten

Eigenschaften/Gefahren

Einstufung des Gemisches 
hinsichtlich Umweltgefahren 

ökotoxikologische Prüfungen*
zur aquatischen Toxizität  

Übertragungsgrundsätze* (Bridging) 
zur aquatischen Toxizität  

Verfahren der Einstufung
über die Inhaltsstoffe  
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Tabelle 2.2: Additive und nicht additive Einstufung von Gemischen 

Additivitätsprinzip / Summierungsmethode (additiv) Einzelstoffverfahren (nicht additiv) 
• Akute Toxizität 
• Ätz-/Reizwirkung auf die Haut a) 
• Schwere Augenschädigung/Augenreizung a) 
• Reizung der Atemwege b) 
• Narkotisierende Wirkung b) 
• Aspirationsgefahr c) 
• Gewässergefährdend 

• Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut 
• Keimzellmutagenität d) 
• Karzinogenität d) 
• Reproduktionstoxizität d) 
• STOT e) (einmalige Exposition) – Kategorien 1 und 2 
• STOT e) (wiederholte Exposition) 
• Die Ozonschicht schädigend 

 
a) Wenn für einzelne Inhaltsstoffe aufgrund ihrer chemischen Charakteristik das Additivitätsprinzip nicht anwendbar ist, 

erfolgt die Einstufung für diese Bestandteile über ein Einzelstoffverfahren (nicht additiv) 
b)  Diese Wirkung ist eine Differenzierung von STOT (einmalige Exposition) – Kategorie 3 
c) Eine Einstufung erfolgt nur dann, wenn das Gemisch auch das vorgegebene Viskositätskriterium erfüllt. 
d)  CMR-Wirkung 
e)  STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität 

 

 

 
Bei der konventionellen Bewertung der akuten Toxizität nach GHS werden expe-
rimentelle oder abgeleitete Wirkdaten zur akuten Toxizität der Bestandteile mit-
einander verrechnet (Additivitätsformel). Dabei sind die Expositionswege getrennt 
zu betrachten. Mindestens ein Expositionsweg muss bewertet werden. Ist für einen 
Bestandteil lediglich seine Einstufung bekannt, nicht jedoch der Toxizitätswert 
selbst, so ist ein konservativer Vorgabewert zu verwenden (siehe Tabelle 6.3 in 
Kapitel 6). Gegebenenfalls kann der Experte für einzelne Bestandteile eine toxiko-
logische Extrapolation zwischen verschiedenen Expositionspfaden vornehmen. 
Enthält das Gemisch Bestandteile mit unbekannter akuter Toxizität, muss deren 
Anteil bei der Berechnung abgezogen werden, sofern er ein vorgegebenes Maß17 
überschreitet. Dies kann dazu führen, dass Informationsdefizite zur akuten Toxizität 
der Bestandteile eine strengere Einstufung des Gemisches bewirken. 
 

Berechnung der akuten 

Humantoxizität von  
Gemischen  

Für die Einstufung in die anderen Gefahrenklassen werden Konzentrationsgrenz-
werte  verwendet. Diese legen fest, ab welcher Stoffkonzentration das Gemisch 
einzustufen ist, wobei gegebenenfalls eine Summierung vorzunehmen ist. Für die 
einzelnen Gefahrenklassen und Differenzierungen sind in den jeweiligen Ab-
schnitten der Teile 2 bis 5 des Anhang I der CLP-Verordnung allgemeine 
Konzentrationsgrenzwerte  angegeben (siehe Tabellen 6.4 bis 6.18 in Kapitel 6). 
 

 
 

 

allgemeine Konzen-
trationsgrenzwerte 

�/ Die meisten der allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte der CLP-Verordnung 
stimmen mit den entsprechenden Werten der Zubereitungsrichtlinie überein. 
Deutliche Unterschiede gibt es bei der Einstufung der ätzenden und reizenden 
Wirkungen gegenüber Haut und Auge. Hier fallen einige allgemeine Konzen-
trationsgrenzwerte des GHS-Standards niedriger aus, so dass es hier beim 
Übergang zur CLP-Verordnung zu stringenteren Einstufungen kommen kann. 

  

 
Die allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte sind maßgeblich, es sei denn, für 
einzelne Stoffe sind spezifische Konzentrationsgrenzwerte  vorhanden. Solche 
spezifischen Grenzwerte können über eine harmonisierte Einstufung festgelegt sein. 
Die CLP-Verordnung räumt auch dem Lieferanten die Möglichkeit ein, spezifische 
Konzentrationsgrenzwerte für nicht harmonisiert eingestufte Eigenschaften eines 
Stoffes aufzustellen. Bei der Meldung der Stoffeinstufung für das Einstufungs- und 
Kennzeichnungsverzeichnis sind solche vom Lieferanten festgelegten spezifischen 
Konzentrationsgrenzwerte zu begründen. 
 

spezifische 

Konzentrations-
grenzwerte 

Für sehr stark gewässergefährdende Stoffe (Kategorie akut 1 oder chronisch 1), 
verwendet das GHS einen Multiplikationsfaktor  (M-Faktor), um die Wirkung dieser 
Stoffe in Gemischen angemessen zu berücksichtigen. Ist der M-Faktor nicht über 
die harmonisierte Einstufung festgelegt, wird er durch den Lieferanten anhand der 
verfügbaren Toxizitätswerte bestimmt (siehe Tabelle 6.17 in Kapitel 6). 

Multiplikationsfaktoren 

                                                 
17 Anteil der Bestandteile mit unbekannter Toxizität ist > 10 % 
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Leitlinien Die Europäische Chemikalienagentur wird Leitlinien für die Festlegung von
spezifischen Konzentrationsgrenzwerten und M-Faktoren bereitstellen. Konkrete 
Leitfäden zur Anwendung der CLP-Verordnung werden unter RIP 3.6 erarbeitet. 
Diese Leitfäden sollten zur Einstufung herangezogen werden. 
 
 
2.2 Kennzeichnung 

 Die Kennzeichnung soll Personen, die mit einem Stoff oder einer Zubereitung 
umgehen, Hinweise auf die damit verbundenen Gefahren geben. Die Auswahl der
Kennzeichnungselemente richtet sich in erster Linie nach den Einstufungsergeb-
nissen. Im Falle einer harmonisierten Einstufung wird auch die Kennzeichnung 
festgelegt. Bei vom Lieferanten selbst eingestuften Gefahren sind die zu verwen-
denden Kennzeichnungselemente in den Abschnitten zu den einzelnen Gefahren-
klassen in den Teilen 2 bis 5 des Anhang I der CLP-Verordnung angegeben (siehe 
Tabellen 6.19 bis 6.46 in Kapitel 6). Auch Gemische, die in keine Gefahrenklasse 
eingestuft sind, können kennzeichnungspflichtig sein. Hier sind die Regeln in 
Anhang II Teil 2 der CLP-Verordnung maßgeblich, die aus der Zubereitungs-
richtlinie übernommen wurden. 
 
Im Folgenden werden wesentliche Kennzeichnungselemente der CLP-Verordnung 
vorgestellt und kurz erläutert. Die detaillierten Bestimmungen zur Kennzeichnung
und die Ausnahmen von den Kennzeichnungsvorschriften sind in Titel III und in 
Anhang I Nr. 1.2 und 1.3 sowie in Anhang II der CLP-Verordnung enthalten. 
 
 
Gefahrenpiktogramme 

GHS-Piktogramme Tabelle 2.3 zeigt die bei der Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung zu verwen-
denden GHS-Gefahrenpiktogramme. 
 

 Tabelle 2.3: Gefahrenpiktogramme der Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung 

Bezeichnung Piktogramm Kodierung 

Explodierende Bombe 
 

GHS01 

Flamme 
 

GHS02 

Flamme über einem Kreis 
 

GHS03 

Gasflasche 
 

GHS04 

Ätzwirkung 
 

GHS05 

Totenkopf mit gekreuzten Knochen 
 

GHS06 

Ausrufezeichen 
 

GHS07 

Gesundheitsgefahr 
 

GHS08 

Umwelt 
 

GHS09 
 

  
Für die meisten der Gefahrenpiktogramme gibt es ähnliche Gefahrensymbole im
Kennzeichnungssystem nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. Neu sind die Pikto-
gramme „Gasflasche“, „Ausrufezeichen“ und „Gesundheitsgefahr“. 
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Hinsichtlich der Vergabe der Gefahrensymbole bzw. Gefahrenpiktogramme können 
die beiden Kennzeichnungssysteme Unterschiede aufweisen. Die Tabelle 2.4 führt 
beispielhaft einige dieser Unterschiede auf.18 
 

Unterschiede bei der 

Symbolvergabe 

Tabelle 2.4:  Einige Unterschiede bei der Vergabe von Gefahrensymbolen und 
Gefahrenpiktogrammen (nicht vollständig) 

Stoff- und Zubereitungsrichtlinie  CLP-Verordnung   

• Brandfördernd: Organische Peroxide 
 

• Organische Peroxide* Typ C, D, E oder F 
 

• Entzündlich ohne 
Symbol

• Entzündbare Flüssigkeiten: Kategorie 3 
 

keine Entsprechung  • Gase unter Druck 
 

keine Entsprechung  • Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 
 

keine Entsprechung  • Korrosiv gegenüber Metallen 
 

• Akut letale Wirkung: Xn 
 

• Akute Toxizität: Kategorie 4 
 

• Irreversible nicht letale Wirkungen: T+ und T  
• Schwerwiegende chronische Wirkungen: T  

• STOT** (einmalige Exposition): Kategorie 1 
• STOT** (wiederholte Exposition): Kategorie 1 

 

• Irreversible nicht letale Wirkungen: Xn  
• Schwerwiegende chronische Wirkungen: Xn  

• STOT** (einmalige Exposition): Kategorie 2 
• STOT** (wiederholte Exposition): Kategorie 2 

 

• Aspirationsgefahr 
 

• Aspirationsgefahr: Kategorie 1 
 

• CMR-Eigenschaften: Kategorien 1 und 2 
 

• CMR-Eigenschaften: Kategorien 1A und 1B 
 

• CMR-Verdachtskategorie: Kategorie 3 
 

• CMR-Verdachtskategorie: Kategorie 2 
 

• Sensibilisierung der Atemwege 
 

• Sensibilisierung der Atemwege 
 

• Sensibilisierung der Haut 
 

• Sensibilisierung der Haut 
 

• Gefahr ernster Augenschäden 
 

• Schwere Augenschädigung 
 

• hautreizend 
• augenreizend 
• Reizung der Atemwege  

• hautreizend 
• augenreizend 
• Reizung der Atemwege***  

• Narkotisierende Wirkung ohne 
Symbol

• Narkotisierende Wirkung*** 
 

• Gefährlich für die Ozonschicht 
 

• Die Ozonschicht schädigend kein  
Piktogramm 

 

* Organische Peroxide Typ B sind sowohl mit der explodierenden Bombe als auch mit der Flamme zu kennzeichnen.  
** STOT = Spezifische Zielorgan-Toxizität 
*** Diese Wirkung ist eine Differenzierung von STOT (einmalige Exposition) – Kategorie 3. 

 

 
 

�/ Das Andreaskreuz (nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie das Symbol mit dem 
Kennbuchstaben Xn oder Xi) wird von der CLP-Verordnung nicht verwendet. 
An entsprechender Stelle stehen im GHS-System die Gefahrenpiktogramme 
„Ätzwirkung“, „Gesundheitsgefahr“ oder „Ausrufezeichen“ (siehe Tabelle 2.4). 

  

 
                                                 
18 Für Einzelheiten der Vergabe der Gefahrenpiktogramme siehe Anhang V der CLP-Verordnung. 
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Rangfolgeregeln Die CLP-Verordnung enthält die in Tabelle 2.5 aufgeführten Vorrangregeln für die 
Gefahrenpiktogramme. Wird der Stoff oder das Gemisch sowohl gemäß CLP-
Verordnung als auch nach den Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter 
gekennzeichnet, so müssen auf der äußeren Verpackung diejenigen Gefahren-
piktogramme nicht erscheinen, für die eine entsprechende gefahrgutrechtliche 
Kennzeichnung vorhanden ist. 
 

 Tabelle 2.5: Rangfolge der Gefahrenpiktogramme (Kodierungen in Klammern) 

Kennzeichnung mit Rangfolgeregelung 

 
 Kennzeichnung mit und

kann entfallen, es sei denn, mehrere 
Gefahrenpiktogramme sind verbindlich*

(GHS01)   (GHS02)  (GHS03)  

 
 keine Kennzeichnung mit  

(GHS06)   (GHS07)  

 
 keine Kennzeichnung mit

für Hautreizung (H315) oder 
Augenreizung (H319) 

(GHS05)   (GHS07)  

 

für Sensibilisierung 
der Atemwege 
(H334) 

keine Kennzeichnung mit
für Sensibilisierung der Haut (H317) oder 
Hautreizung (H315) oder  
Augenreizung (H319) 

(GHS08)   (GHS07)  
 

* Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typ B sowie Organische Peroxide Typ B sind sowohl mit der explodierenden 
Bombe als auch mit der Flamme zu kennzeichnen. 

 
 
Signalwörter 

Die Verwendung von 
Signalwörtern ist neu.

Signalwörter sind neue, GHS-spezifische Kennzeichnungselemente. Sie geben 
Auskunft über den relativen Gefährdungsgrad, der einem Stoff oder Gemisch
innewohnt und machen Personen, die mit dem Stoff oder Gemisch umgehen, auf
eine potentielle Gefahr aufmerksam. Es gibt zwei Signalwörter: 
 

GEFAHR   für die schwerwiegenden Gefahrenkategorien 
   

ACHTUNG   für die weniger schwerwiegenden Gefahrenkategorien 

  
„GEFAHR“ ersetzt 

„ACHTUNG“

Für den Fall, dass der Stoff bzw. das Gemisch in mehrere Gefahrenklassen oder
Differenzierungen eingestuft ist, die beide Signalwörter nach sich ziehen, ist bei der 
Kennzeichnung lediglich „GEFAHR“ anzugeben. 
 
 
Gefahrenhinweise 

Gefahrenhinweise

sind mit den R-Sätzen 

vergleichbar

Ein Gefahrenhinweis ist ein standardisierter Textbaustein, der die Art und
gegebenenfalls den Schweregrad der Gefährdung beschreibt. Gefahrenhinweise 
sind mit den R-Sätzen nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie vergleichbar. 
 
Die CLP-Verordnung greift die Kleinmengenregelung von Stoff- und Zubereitungs-
richtlinie auf. Danach müssen die Gefahrenhinweise im Falle bestimmter 
Einstufungen nicht angegeben werden, wenn die Verpackung des Stoffes oder des
Gemisches 125 ml nicht überschreitet. Ansonsten sieht die CLP-Verordnung vor, 
dass alle im Zuge der Einstufung zugeordneten Gefahrenhinweise auf dem
Kennzeichnungsschild anzugeben sind, es sei denn, es liegt eine eindeutige 
Doppelung oder Redundanz vor. 
 

Kodierung der 

Gefahrenhinweise

Das GHS-System verwendet für die Gefahrenhinweise folgendes Kodierungs-
system: 
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Sicherheitshinweise 

Sicherheitshinweise beschreiben in standardisierter Form die empfohlenen Maß-
nahmen zur Begrenzung oder Vermeidung schädlicher Wirkungen aufgrund der 
Exposition gegenüber einem Stoff oder Gemisch bei seiner Verwendung. Somit sind 
Sicherheitshinweise mit den S-Sätzen nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie ver-
gleichbar. 
 

Sicherheitshinweise 

sind mit den S-Sätzen 
vergleichbar 

Die Sicherheitshinweise sind nach den in Anhang IV Teil 1 der CLP-Verordnung 
festgelegten Kriterien auszuwählen, wobei sowohl die Gefahrenhinweise als auch 
die beabsichtigten oder ermittelten Verwendungen des Stoffes oder Gemisches zu 
berücksichtigen sind. Für Stoffe und Gemische, die an die breite Öffentlichkeit 
abgegeben werden, sind gesonderte Sicherheitshinweise vorgesehen. 
In dem Fall, dass bestimmte Sicherheitshinweise aufgrund des Stoffes, Gemisches 
oder seiner Verpackung eindeutig überflüssig oder unnötig sind, werden sie nicht in 
das Kennzeichnungsetikett aufgenommen. 
Bei der Kennzeichnung sollen nicht mehr als sechs Sicherheitshinweise aufgeführt 
werden, es sei denn die Schwere der Gefahren macht eine größere Anzahl 
erforderlich. 
 
Auch in Bezug auf die Sicherheitshinweise bleibt die Kleinmengenregelung erhalten. 
Danach kann die Angabe der Sicherheitshinweise bei bestimmten Einstufungen 
entfallen, wenn die Verpackung des Stoffes oder des Gemisches 125 ml nicht 
überschreitet. 
 

Auswahl der  

Sicherheitshinweise 

Das GHS-System verwendet für die Sicherheitshinweise folgendes Kodierungs-
system: 
 

 

Kodierung der  

Sicherheitshinweise 

 
 
Produktidentifikatoren 

Als Produktidentifikatoren werden Angaben auf dem Kennzeichnungsschild 
bezeichnet, die eine Identifizierung des Stoffes oder Gemisches ermöglichen. 
 

 

�/ Die Produktidentifikatoren müssen mit den Angaben im Sicherheitsdatenblatt 
übereinstimmen. 

  

 
 

P 1 02 

laufende 

Gruppierung 

steht für Sicherheitshinweis (Precautionary Statement) 

H 3 01 

laufende Nummer 

Gruppierung 

steht für Gefahrenhinweis (Hazard Statement) 

2 = Physikalische Gefahren 
3 = Gesundheitsgefahren 
4 = Umweltgefahren 

1 = Allgemein 
2 = Vorsorgemaßnahmen 
3 = Empfehlungen 
4 = Lagerhinweise 
5 = Entsorgung 
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Stoffname und 

Identifikationsnummer

Im Falle eines Stoffes ist der chemische Name auf dem Kennzeichnungsschild
aufzuführen. Zusätzlich kann eine Identifikationsnummer anzugeben sein. Ist der 
Stoff harmonisiert eingestuft, sind die dort verwendeten Angaben maßgeblich. 
Ansonsten sind die Daten aus dem Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis 
zu verwenden. Ist der Stoff in beiden Verzeichnissen nicht enthalten, ist er 
entsprechend einer internationalen Nomenklatur zu benennen. 
 

zu deklarierende 
Inhaltsstoffe

Bei Gemischen ist der Handelsname oder die Bezeichnung anzugeben. Ferner ist
die Identität derjenigen Inhaltsstoffe aufzuführen, die zu mindestens einer der
folgenden Einstufungen des Gemisches beitragen: 
�x Akute Toxizität, 
�x Ätzwirkung auf die Haut oder Schwere Augenschädigung, 
�x Keimzellmutagenität, Karzinogenität oder Reproduktionstoxizität  

(CMR-Eigenschaften), 
�x Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut, 
�x Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT), 
�x Aspirationsgefahr. 
 

vertrauliche 
Behandlung

Laut CLP-Verordnung kann der Lieferant eines Stoffes oder Gemisches die
vertrauliche Behandlung von Produktidentifikatoren bei der Europäischen
Chemikalienagentur beantragen. Voraussetzung dafür ist der Nachweis, dass die 
Offenlegung der chemischen Identität eines Stoffes oder Gemisches das geistige 
Eigentum des Lieferanten gefährden könnte. Damit werden die entsprechenden 
Regelungen der Zubereitungsrichtlinie auch auf Stoffe ausgeweitet. Die CLP-
Verordnung legt fest, dass innerhalb einer Frist von sechs Wochen über den Antrag 
zu entscheiden ist. 
 
 
Angaben zum Lieferanten 

Angaben zum 

Lieferanten

Auf dem Kennzeichnungsschild sind Name, Anschrift sowie Telefonnummer des
Herstellers, Importeurs oder sonstigen Lieferanten anzugeben. Die CLP-
Verordnung stellt diesbezüglich die gleichen Anforderungen wie das System nach
Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. 
 
 
Ergänzende Informationen 

Ergänzende 
Informationen sind 

separat anzuordnen

Ergänzende Informationen sind Inhalte der Kennzeichnung, die nicht über das 
GHS-System standardisiert sind. Solche Informationen sind in einem separaten,
von der standardisierten Kennzeichnung abgegrenzten Bereich anzuordnen. 
 

Kennzeichnung der 

Schädigung der 

Ozonschicht

Da „Die Ozonschicht schädigend“ eine EU-spezifische Gefahrenklasse ist, legt die 
CLP-Verordnung fest, dass Kennzeichnungselemente, die sich auf diese Gefahren-
klasse beziehen, im von der GHS-Kennzeichnung abgegrenzten Bereich für 
ergänzende Informationen anzuordnen sind. 
 

„alte“ R-Sätze
und andere 

Sonderaufschriften

Anhang II der CLP-Verordnung gibt an, in welchen Fällen weitere ergänzende 
Informationen bei der Kennzeichnung aufzuführen sind. Beispielsweise können
einige R-Sätze nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie auch bei der Kennzeichnung 
nach CLP-Verordnung anzugeben sein. Diese „alten“ R-Sätze beschreiben 
Gefahren, die vom GHS-Standard noch nicht abgedeckt sind. Ferner übernimmt
Anhang II der CLP-Verordnung auch die Sonderaufschriften aus dem Anhang V der
Zubereitungsrichtlinie. 
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Der Lieferant kann weitere gefahrenrelevante Angaben im Bereich für ergänzende 
Informationen auf dem Kennzeichnungsschild aufführen. Allerdings dürfen diese 
Angaben weder den Inhalten der standardisierten Kennzeichnung widersprechen, 
noch diese verharmlosen oder in Frage stellen. 

weitere gefahren-

relevante  
Informationen 

 
 
2.3 Weitere Anforderungen 

Die CLP-Verordnung greift die Verpackungsanforderungen von Stoff- und Zuberei-
tungsrichtlinie auf. So sind z. B. Stoffe und Gemische, die in bestimmte Gefahren-
klassen eingestuft sind und an die breite Öffentlichkeit abgegeben werden, auch 
nach CLP-Verordnung mit einem kindergesicherten Verschluss und/oder einem 
tastbaren Gefahrenhinweis zu versehen.  
 

Verpackung 

Auch hinsichtlich der eingeschränkten Werbung für Stoffe und Gemische übernimmt 
die CLP-Verordnung die entsprechenden Bestimmungen aus Stoff- und Zuberei-
tungsrichtlinie. 
 

Werbung 

Die CLP-Verordnung legt fest, dass der Lieferant eines Stoffes oder Gemisches 
sämtliche für die Einstufung und Kennzeichnung erforderlichen Informationen 
zusammenträgt, diese über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren nach der 
letzten Lieferung des Stoffes oder Gemisches zur Verfügung hält und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorlegt. 

Aufbewahrungspflicht 
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3 Wie können sich Unternehmen auf die Vorgaben der CLP-Verordnung 
vorbereiten? 

Für den Übergang vom System der Einstufung und Kennzeichnung nach Stoff- und Zubereitungs-
richtlinie zum neuen System gibt die CLP-Verordnung gestaffelte Fristen vor. Von der zusätzlichen 
Abverkaufsfrist für bereits in Verkehr gebrachte Ware abgesehen, sind Stoffe spätestens zum 
01.12.2010 nach den Vorgaben der CLP-Verordnung einzustufen und zu kennzeichnen. Für 
Gemische gelten weitere viereinhalb Jahre als Übergangszeitraum (siehe Abbildung 1 in Kapitel 
1), denn die Lieferanten benötigen die Einstufungen der Rohstoffe nach dem neuen System, um 
auch Gemische gemäß CLP-Verordnung einstufen zu können.  
 
Auch in Hinblick auf Gemische sollten sich die Lieferanten frühzeitig mit den Inhalten der CLP-
Verordnung auseinandersetzen. Dafür sprechen z. B. folgende Gründe: 

�x Oft werden Gemische aus Bestandteilen formuliert, die selbst Gemische darstellen. Es gibt 
Endprodukte, deren Herstellungsprozess über mehrere solcher Stufen verläuft. Je weiter ein 
Hersteller von Gemischen  am Ende dieser Kette positioniert ist, desto weniger Zeit bleibt ihm für 
die Einstufung seines Gemisches. 

 
�x Je nach Produktpalette kann allein die Anzahl der auf die neuen Anforderungen umzustellenden 

Einstufungen ein umfangreiches Arbeitspensum darstellen. 
 
�x Die CLP-Verordnung bringt eine Reihe von Änderungen im Einstufungssystem mit sich. So 

können z.B. Datenlücken zur Toxizität der Inhaltsstoffe bei der akuten Toxizität von Gemischen 
zu strengeren Einstufungen führen. Werden die Auswirkungen solcher Änderungen auf die 
eigene Situation frühzeitig erkannt, können Unternehmen gezielt unerwünschten Umstellungs-
effekten entgegenwirken (z. B. durch Auswahl von Ersatzstoffen). 

 
�x Unternehmen, die ihre Gemische frühzeitig nach CLP-Verordnung einstufen, können sich 

eventuell einen Marktvorteil verschaffen. Möglicherweise wird die neue Einstufung von den 
Marktpartnern bereits vor Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist gewünscht oder zur Vertrags-
bedingung hervorgehoben. 

 
Die folgenden Empfehlungen sollen Anregungen geben, wie Unternehmen sich gezielt auf die 
Anforderungen der CLP-Verordnung vorbereiten können. 
 
 
3.1 Organisatorische Empfehlungen 

A) Sorgen Sie dafür, dass sich die für die Einstufung verantwortlichen Mitarbeiter mit dem 
zukünftigen Einstufungssystem vertraut machen (z. B. über Schulungen). 

B) Optimieren Sie in Ihrem Unternehmen die Zusammenarbeit zwischen dem Bereich, der die 
chemikalienrechtliche Einstufung durchführt, und dem für die Gefahrguttransportklassifizierung 
verantwortlichen Bereich. 

Zukünftig wird es mehr Gemeinsamkeiten dieser beiden Einstufungssysteme geben, da sie auf 
den gleichen Grundkriterien basieren. Insbesondere für die Einstufung der physikalischen 
Gefahren nach CLP-Verordnung können die bei der Umsetzung der Gefahrgutvorschriften 
gewonnenen Erfahrungen sehr hilfreich sein. 

C) Wenn Sie Gemische formulieren, sollten Sie bereits beim Einkauf von Rohstoffen auch 
einstufungsrelevante Aspekte mit berücksichtigen (siehe nächster Abschnitt). 

D) Erkundigen Sie sich bei den Softwareherstellern, deren Produkte Sie zur Einstufung und 
Kennzeichnung und zur Erstellung von Sicherheitsdatenblättern einsetzen, ab wann die 
Systeme für die GHS-Einstufung bzw. -Umstellung einsatzbereit sind.  

Bedenken Sie dabei, dass solche Systeme den Prozess der Einstufung und Kennzeichnung 
lediglich unterstützen, qualifiziertes Personal jedoch nicht ersetzen können. 
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3.2 Produktbezogene Empfehlungen 

E) Nehmen Sie die Umstellung der Einstufung zum Anlass, in jedem einzelnen Fall zu prüfen, ob 
der Einsatz gefährlicher Stoffe oder Gemische zwingend erforderlich ist. 

F) Welche von Ihnen in Verkehr gebrachten flüssigen Stoffe und Gemische haben einen 
Flammpunkt zwischen 55°C und 60°C? 

Diese Stoffe und Gemische sind zwar nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie aufgrund ihrer 
Entzündlichkeit nicht als gefährlich einzustufen. Sie werden jedoch zukünftig die Kriterien der 
GHS-Gefahrenklasse „Entzündbare Flüssigkeiten“ erfüllen.  

G) Welche der von Ihnen in den Verkehr gebrachten Stoffe und Gemische sind gefahrgut-
transportrechtlich als metallkorrosiv klassifiziert? 

Diese Wirkung hat keine Entsprechung im System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. 
Solche Stoffe und Gemische sind jedoch zukünftig auch gefahrstoffrechtlich einzustufen und mit 
dem Symbol der Ätzwirkung zu kennzeichnen.  

H) Bringen Sie Stoffe oder Gemische in den Verkehr, die gefahrguttransportrechtlich als unter 
Druck stehende Gase oder als selbsterhitzungsfähig klassifiziert sind? 

Diese Wirkungen haben keine Entsprechung im System nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. 
Solche Stoffe und Gemische sind jedoch zukünftig auch gefahrstoffrechtlich einzustufen und zu 
kennzeichnen.  

I) Welche der von Ihnen in Verkehr gebrachten Gemische sind hinsichtlich einzelner Gesund-
heitsgefahren oder hinsichtlich der Gewässergefährdung über experimentelle Prüfdaten 
eingestuft? 

Untersuchen Sie die Möglichkeit, die Einstufung dieser Gemische durch die Anwendung von 
Übertragungsgrundsätzen auf ähnlich zusammengesetzte Gemische zu übertragen.  

J) Haben Gemische, die von Ihnen in Verkehr gebracht werden, Bestandteile, die Datenlücken 
hinsichtlich der akuten Toxizität aufweisen? 

Anders als bei der konventionellen Methode nach Zubereitungsrichtlinie können solche Daten-
lücken im neuen Einstufungssystem zu einer strengeren Einstufung des Gemisches führen. 

a) Unterteilen Sie die von Ihnen eingesetzten Bestandteile (Komponenten) in Stoffe und in 
solche, die ein Gemisch darstellen. 

b) Stellen Sie für jeden von Ihnen als Komponente eingesetzten Stoff fest, ob davon 
ausgegangen werden kann, dass er nicht akut toxisch ist (wie es z. B. bei Wasser oder bei 
Zucker der Fall ist). 

c) Stellen Sie für die von Ihnen eingesetzten Stoffe, die nicht unter b) fallen, folgende Angaben 
zusammen: 

 
�x Toxizitätswerte (LD50 oral, LD50 dermal, LC50 inhalativ) 
 
�x die Einstufungen zur akuten Toxizität nach CLP-Verordnung oder, wenn nicht verfügbar, 

nach Stoffrichtlinie (R20 bis R28, einzeln oder untereinander kombiniert, jedoch nicht, wenn 
R39, R48 oder R68 vorangestellt ist19) 

 
�x falls weder Toxizitätswertswerte, noch Einstufungsdaten vorliegen, die Informationen 

o ob die akute Toxizität im Zuge einer Registrierung nach REACH-Verordnung ermittelt 
wird und wann der Wert voraussichtlich zur Verfügung stehen wird, 

                                                 
19 R-Satz-Kombinationen mit vorangestelltem R39, R48 oder R68 entsprechen nach CLP-Verordnung nicht der akuten Humantoxizität, 
sondern der Spezifischen Zielorgan-Toxizität (STOT). 
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o ob sichergestellt ist, dass die akute Toxizität oberhalb der Einstufungsgrenze liegt (siehe 
folgende Tabelle). 

Aufnahmeweg Einstufungsgrenze 
oral  LD50 > 2000 mg/kg Körpergewicht 
dermal  LD50 > 2000 mg/kg Körpergewicht 

Dämpfe LC50 > 20 mg/L/4h 
Nebel und Stäube LC50 > 5 mg/L/4h inhalativ 
Gase LC50 > 20000 ppmV 

 
 

d) Stellen Sie für jede der von Ihnen eingesetzten Komponenten, die selbst ein Gemisch 
darstellen, folgende Daten zusammen: 

 
�x Toxizitätswerte (LD50 oral, LD50 dermal, LC50 inhalativ) für die Komponente als Ganzes 
 
�x falls keine Toxizitätsdaten zur Komponente als Ganzes vorliegen, für jeden Inhaltsstoff der 

Komponente die unter c) aufgeführten Angaben, es sei denn, es handelt sich um einen 
Stoff, bei dem davon ausgegangen werden kann, dass er keine akute Toxizität aufweist 
(wie z. B. bei Wasser oder Zucker). 

 

e) Sind einzelne Komponenten Stoffe unbekannter Toxizität oder enthalten sie solche Stoffe? 

 

f) Schließen Sie die Datenlücken bei Stoffen unbekannter Toxizität, indem Sie 
 

�x sich an die Lieferanten der entsprechenden Komponenten wenden, 
 
�x eigene Datenrecherchen (z. B. über Stoffauskunftssystem oder Datenbanken) vornehmen,  
 
�x die Möglichkeit in Betracht ziehen, eine toxikologische Extrapolation zwischen verschie-

denen Expositionspfaden von einem Experten vornehmen zu lassen. 

 

g) Können Stoffe, deren Toxizität unbekannt ist, oder Komponenten, die einen bedeutenden 
Anteil solcher Stoffe aufweisen, durch unbedenkliche Komponenten ersetzt werden? 

Kann ihre Konzentration im Gemisch zu Gunsten von unbedenklichen Komponenten 
verringert werden? 

K) Welche der von Ihnen in Verkehr gebrachten Gemische sind hinsichtlich ätzender/reizender 
Eigenschaften gegenüber Haut und Auge derzeit über das Berechnungsverfahren nach 
Zubereitungsrichtlinie (konventionelle Methode) eingestuft? 

Diese Gemische könnten von einer stringenteren Einstufung hinsichtlich ätzend oder reizend 
betroffen sein. 

Erstellen Sie eine Liste der potentiell von einer stringenteren Einstufung betroffenen Produkte, 
in die Sie folgende konventionell bewerteten Gemische einordnen: 

a) Gemische, die nach Zubereitungsrichtlinie nicht als ätzend eingestuft sind, die jedoch 
ätzende Inhaltsstoffe enthalten 

b) Gemische, die nach Zubereitungsrichtlinie weder als ätzend noch als reizend mit der Gefahr 
ernster Augenschäden (R41) eingestuft sind, die jedoch ätzende Inhaltsstoffe oder solche 
mit R41 enthalten 
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c) Gemische, die nach Zubereitungsrichtlinie weder als ätzend noch als reizend für Haut und 
Auge eingestuft sind, die jedoch ätzende, hautreizende oder augenreizende Inhaltsstoffe 
enthalten 

 
d) Gemische, die nach Zubereitungsrichtlinie nicht als ätzend eingestuft sind, jedoch ätzende, 

hautreizende oder augenreizende Inhaltsstoffe folgender Art enthalten: 
�x saure Bestandteile mit einem pH-Wert �” 2  
�x basische Bestandteile mit einem pH-Wert �• 11,5 
�x anorganische Salze 
�x Aldehyde 
�x Phenole 
�x oberflächenaktive Substanzen 

Prüfen Sie folgende Optionen: 
�x Verminderung der Konzentrationen der ätzenden oder reizenden Inhaltsstoffe 
�x Ersatz von ätzenden oder reizenden Inhaltsstoffen durch Stoffe, die nicht oder weniger 

streng eingestuft sind 

L) Welche von Ihnen in den Verkehr gebrachten flüssigen Kohlenwasserstoffe oder Gemische, die 
Kohlenwasserstoffe enthalten, sind nach Stoff- und Zubereitungsrichtlinie nicht als aspirations-
gefährlich eingestuft (kein R65), weisen jedoch eine kinematische Viskosität von �” 20,5 mm2/s 
auf? 

Diese Stoffe und Gemische werden zukünftig als aspirationsgefährlich einzustufen sein.  

M) Enthalten Ihre Rezepturen als fortpflanzungsgefährdend eingestufte Inhaltsstoffe (R60 bis 
R63)? 

Für diese Stoffe setzt die CLP-Verordnung die allgemeinen Konzentrationsgrenzwerte, die zu 
einer Einstufung des (nicht gasförmigen) Gemisches führen, herab. Insbesondere wenn Sie 
fortpflanzungsgefährdende Stoffe der Kategorie 3 einsetzen (z.B. Toluol oder n-Hexan), sollten 
Sie untersuchen, ob sich die Absenkung des allgemeinen Konzentrationsgrenzwertes von 5 auf 
3 Prozent auf die von Ihnen eingestuften Gemische auswirkt. 

 
 
3.3 Empfehlungen zur Festlegung eines Zeitplans 

N) Listen Sie alle von Ihnen in den Verkehr gebrachten Stoffe und Gemische auf, die der 
chemikalienrechtlichen Einstufungs- und Kennzeichnungspflicht unterliegen. Folgende Informa-
tionen sollten enthalten sein: 

�x Handelt es sich um einen reinen Stoff oder um ein Gemisch? 
�x Wer sind die Zulieferer des Stoffes, des Gemisches oder der entsprechenden Bestandteile? 
�x Wer ist Abnehmer der von Ihnen eingestuften Stoffe und Gemische? 
�x Welche Abnehmer setzen die von Ihnen eingestuften Stoffe und Gemische in eigenen 

Formulierungen ein oder bringen diese unter eigenem Namen in den Verkehr? 

Dabei können Sie ggf. Vorarbeiten Ihres Unternehmens im Zusammenhang mit der REACH-
Verordnung nutzen. 

O) Bietet Ihr Industrieverband branchenspezifische Hilfen (wie z. B. standardisierte Fragebögen 
zur GHS-Umstellung innerhalb der Lieferkette) an oder sind solche Hilfen geplant? 

P) Haben Ihre Zulieferer und Abnehmer bereits konkrete Zeitpläne zur GHS-Umstellung 
aufgestellt?  

Greifen Sie dabei gegebenenfalls auf die nach O) zur Verfügung gestellten Hilfsmittel zurück. 

Q) Stellen Sie für jedes Gemisch, das Sie in den Verkehr bringen, fest: 
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�x Welche Inhaltsstoffe weisen eine vollständige Legaleinstufung über Anhang VI Teil 3 der CLP-
Verordnung auf? 

�x Welche Stoffe sind registrierungspflichtig gemäß REACH-Verordnung? 
�x Welcher Registrierungsfrist unterliegen diese Stoffe? 
�x Bei welchen Stoffen ist ein vollständiger oder nahezu vollständiger Datensatz für die REACH-

Registrierung bereits vorhanden? 

Greifen Sie dabei gegebenenfalls auf Ergebnisse von Lieferantenbefragungen zurück, die Sie 
im Zusammenhang mit dem REACH-Prozess durchgeführt haben. 

R) Bringen Sie Gemische in Verkehr, für die sich die Datenlage zu den Einstufungen der 
Inhaltsstoffe bis zum Ablauf der für Gemische vorgesehenen Übergangszeit wahrscheinlich 
ändern wird?  

Für einen einzelnen Inhaltsstoff ist die Datenlage zur Einstufung eher als stabil anzusehen, 
wenn: 

�x der Stoff eine vollständige Legaleinstufung aufweist oder 
�x für den Stoff ein weitgehend vollständiger Datensatz für die REACH-Registrierung vorliegt. 

S) Schätzen Sie für jedes Gemisch den mit der Umstellung der Einstufung und Kennzeichnung 
verbundenen Aufwand. Aspekte, die den Aufwand beeinflussen können, sind beispielsweise: 
�x die Mengen der Verpackungseinheiten, in der das Gemisch in den Verkehr gebracht wird 

sowie die unterschiedlichen Gebindearten (bei großen Mengen und/oder vielen unterschied-
lichen Gebindearten kann z. B. die Erneuerung der Kennzeichnungsschilder aufwändig sein), 

�x die Anzahl der Inhaltsstoffe (die Qualitätssicherung der Einstufung und Kennzeichnung von 
Gemischen mit vielen Inhaltsstoffen ist meist aufwändiger als bei einer geringeren Anzahl von 
Inhaltsstoffen), 

�x die Anzahl der Abnehmer des Gemisches (bei einer großen Anzahl kann der Aufwand für die 
Übermittlung des überarbeiteten Sicherheitsdatenblattes eine Rolle spielen) 

T) Kategorisieren Sie die Gemische, die Sie in den Verkehr bringen, anhand der unter R) und S) 
vorgenommenen Abschätzungen entsprechend der folgenden Matrix: 

 
stabile Datenlage 
bei der Einstufung der Inhaltsstoffe 

unbeständige Datenlage   
bei der Einstufung der Inhaltsstoffe

großer 
Umstellungsaufwand 

 
Gruppe 2 
 

Gruppe 3 

geringer 
Umstellungsaufwand 

 
Gruppe 1 
  

Gruppe 2 

 
Stoffe und Gemischen könnten dann in der folgenden Reihenfolge umgestuft werden: 
�x Umstufung von Stoffen bis zum Ablauf der Übergangsfrist für Stoffe (01.12.2010) 
�x Umstufung von Gemischen bis zum Ablauf der Übergangsfrist für Gemische (01.06.2015) in 

der Reihenfolge ihrer Gruppierung (Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3) 

U) Gibt es Gemische, deren Gruppenzugehörigkeit nach T) den unter P) bei Ihren Zulieferern 
und/oder Kunden erhobenen Informationen entgegensteht? 

Versuchen Sie gegebenenfalls durch Umgruppierung die Vorstellungen Ihrer Kunden mit Ihrem 
Zeitplan in Einklang zu bringen. 

V) Sortieren Sie die Gemische innerhalb der Gruppen entsprechend den unter P) erhobenen 
Informationen. 
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4 Gefahrenklassen 

In diesem Abschnitt soll der Leser einen Überblick über die Gefahrenklassen erhalten, die in der 
CLP-Verordnung definiert sind. Für jede Gefahrenklasse wird die Unterteilung in ihre Gefahren-
kategorien angegeben. Damit Art und Schweregrad der einzelnen Gefährdungen schnell zu 
erkennen sind, werden Gefahrenpiktogramme, Signalwörter und Gefahrenhinweise mit ange-
geben. 
 

 
 
Im Anschluss folgt für jede Gefahrenklasse eine kurze Charakterisierung des Einstufungs-
verfahrens. Die zum Teil sehr komplexen Einstufungskriterien sind zusammenfassend und somit 
vereinfacht dargestellt. So wird beispielsweise bei einzelnen physikalischen Gefahren lediglich auf 
das zugrunde liegende Prüfverfahren verwiesen. Im Bereich der Gesundheits- und Umwelt-
gefahren zeigen Ablaufschemata an, wie bei der Einstufung vorzugehen ist. Mitunter ist für eine 
Entscheidung innerhalb des Einstufungsprozesses eine Beurteilung durch einen Experten 
erforderlich. Fälle, in denen die CLP-Verordnung eine solche Expertenbeurteilung ausdrücklich 
verlangt, werden durch das folgende Symbol angezeigt: 
 

 
 
Die Einstufung in die einzelnen Gefahrenklassen und -kategorien ist ein komplexer Vorgang. 
Zudem enthält die CLP-Verordnung zahlreiche Ausnahmen und Sonderregelungen. Die folgende 
Darstellung kann daher lediglich einen systematischen Überblick über wesentliche Inhalte und 
Vorgehensweisen geben. Im konkreten Einzelfall ist es unumgänglich, die detaillierten Vorgaben 
des Anhang I der CLP-Verordnung zu beachten. 
 
 
4.1 Physikalische Gefahren 

4.1.1  Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff 

Erfasste Produkte 

Alle explosiven und pyrotechnischen Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die nach den Gefahrgut-
vorschriften als explosiv gelten sowie Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die thermisch instabil 
oder generell zu empfindlich sind, um sie unter normalen Bedingungen zu verwenden oder zu 
transportieren. 
 
Gefahrenkategorien 

Instabil, explosiv Unterklasse 1.1 Unterklasse 1.2 Unterklasse 1.3 Unterklasse 1.4 Unterklasse 1.5 Unterklasse 1.6 

Inst. Expl.; H200 Expl. 1.1; H201 Expl. 1.1; H202 Expl. 1.3; H203 Expl. 1.4; H204 Expl. 1.5; H205 Expl. 1.6 

     
kein Piktogramm kein Piktogramm 

Gefahr Gefahr Gefahr Gefahr Achtung Gefahr kein Signalwort 

Instabil, explosiv. Explosiv; Gefahr der 
Massenexplosion. 

Explosiv; große Gefahr 
durch Splitter, Spreng- 

und Wurfstücke. 

Explosiv; Gefahr durch 
Feuer, Luftdruck oder 
Splitter, Spreng- und 

Wurfstücke. 

Gefahr durch Feuer 
oder Splitter, Spreng- 

und Wurfstücke. 

Gefahr der 
Massenexplosion bei 

Feuer. 

kein 
Gefahrenhinweis 

 

 Beurteilung durch einen Experten erforderlich 

Kategorie 1 

Entz. Fl. 1; H224 

 
Gefahr 

Flüssigkeit und Dampf 
extrem entzündbar. 

Gefahrenkategorie
Abkürzung der Einstufung

Gefahrenpiktogramm

Gefahrenhinweis

Elemente der Gefahrendarstellung 
bei der Kennzeichnung 

Signalwort 
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Einstufung 

Die Einstufung und die anschließende Einordnung in eine Unterklasse erfolgen in einem sehr 
komplexen dreistufigen Verfahren anhand von Prüfergebnissen. Die entsprechenden Prüf-
methoden sind in Teil I der UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch 
über Prüfungen und Kriterien beschrieben.  

Explosive Stoffe/Gemische oder Erzeugnisse mit Explosivstoff, die unverpackt sind oder die in eine 
andere als die Originalverpackung umgepackt werden, müssen erneut geprüft werden. Liegen 
keine Prüfergebnisse vor, sind sie gemäß der Unterklasse 1.1 zu kennzeichnen. 
 
 
4.1.2  Entzündbare Gase 

Erfasste Produkte 

Gase, die bei 20°C und beim Standarddruck von 101,3 kPa im Gemisch mit Luft einen Explosions-
bereich haben. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 Kategorie 2 

Entz. Gas 1; H220 Entz. Gas 2; H221 

 
kein Piktogramm 

Gefahr Achtung 

Extrem 
 entzündbares Gas. Entzündbares Gas. 

 

Einstufung 

Kategorie 1: Gase, die bei 20°C und beim Standarddruck von 101,3 kPa 
a) entzündbar sind, wenn sie im Gemisch mit Luft mit einem Volumenanteil von 

13 % oder weniger vorliegen oder 
b) in Luft einen Explosionsbereich von mindestens 12 Prozentpunkten haben, 

unabhängig von der unteren Explosionsgrenze. 

Kategorie 2: Nicht in Kategorie 1 fallende Gase, die im Gemisch mit Luft bei 20°C und beim
Standarddruck von 101,3 kPa einen Explosionsbereich haben. 

Die Bestimmung der Entzündbarkeit (geprüft oder berechnet) erfolgt nach ISO 10156 oder nach 
EN 1839. 
 
 
4.1.3  Entzündbare Aerosole 

Erfasste Produkte 

Aerosolpackungen, die entzündbare Bestandteile enthalten und die den Einstufungskriterien dieser 
Klasse entsprechen. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 Kategorie 2 

Entz. Aerosol 1; H222 Entz. Aerosol 2; H223 

  
Gefahr Achtung 

Extrem  
entzündbares Aerosol. Entzündbares Aerosol. 

 

Einstufung 

Aerosole kommen für eine Einstufung in Betracht, sobald sie einen beliebigen Bestandteil 
enthalten, der anhand der folgenden Kriterien als entzündbar eingestuft wurde: 
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�� Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt �” 93 °C, zu denen auch entzündbare Flüssigkeiten zählen; 
�� entzündbare Gase;  
�� entzündbare Feststoffe. 

Die Einstufung erfolgt anhand der Bestandteile, über die chemische Verbrennungswärme und 
gegebenenfalls anhand der Ergebnisse des Schaumtests (bei Schaumaerosolen) sowie des 
Flammstrahl- und des Fasstests (bei Sprühaerosolen) gemäß der folgenden Abbildung und Teil III 
Abschnitte 31.4 bis 31.6 der UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch 
über Prüfungen und Kriterien. 
 

 
 
 
4.1.4  Oxidierende Gase 

Erfasste Produkte 

Gase und Gasgemische, die im Allgemeinen durch Lieferung von Sauerstoff die Verbrennung 
anderer Materialien eher verursachen oder begünstigen können als Luft. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 

Oxid. Gas 1; H270 

 
Gefahr 

Kann Brand verursachen 
oder verstärken; 
Oxidationsmittel. 

AEROSOL Enthält es �” 1% entzündbare Bestandteile und 
ist seine Verbrennungswärme < 20 kJ/g? 

Enthält es �• 85% entzündbare Bestandteile und 
ist seine Verbrennungswärme �• 30 kJ/g? 

KEINE EINSTUFUNG 

Kategorie 1 

 
Gefahr 

JA 

Sprühaerosol Schaumaerosol

Tritt beim Flammstrahltest die 
Entzündung in einer Entfernung  

�• 75 cm ein? 

JA 

NEIN

JA 

Kategorie 1 

 
Gefahr NEIN 

Ist seine Verbrennungswärme  
< 20 kJ/g? 

NEIN 
Kategorie 2 

 
Achtung 

Tritt beim Flammstrahltest die 
Entzündung in einer Entfernung  

�• 15 cm ein? 

JA 

JA 
Kategorie 2 

 
Achtung 

Ist beim Fasstest 
 a) das Zeitäquivalent �” 300 s/m3 oder
 b) die Deflagrationsdichte �” 300 g/m3?

NEIN 

JA 
Kategorie 2 

 
Achtung 

KEINE EINSTUFUNG 

NEIN 

 

NEIN

Ergibt der Schaumtest 
a) eine Flammenhöhe von �• 20 cm und 

eine Flammendauer von �• 2 s oder 
b) eine Flammenhöhe von �• 4 cm und 

eine Flammendauer von �• 7 s? 

Kategorie 1

 
Gefahr 

JA 

NEIN

Ergibt der Schaumtest eine 
Flammenhöhe von �• 4 cm und eine 

Flammendauer von �• 2 s? 
JA 

Kategorie 2

 
Achtung 

KEINE EINSTUFUNG 

NEIN
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Einstufung 

Zur Einstufung eines oxidierenden Gases sind die Prüfmethoden oder Berechnungsverfahren der 
ISO 10156 und ISO 10156-2 durchzuführen. Reine Gase oder Gasgemische mit einer Oxidations-
kraft von mehr als 23,5 % werden als oxidierende Gase eingestuft. 
 
 
4.1.5  Gase unter Druck 

Erfasste Produkte 

Gase, die in einem Behältnis unter einem Druck von mindestens 200 kPa (Überdruck) enthalten 
sind oder die verflüssigt oder verflüssigt und tiefgekühlt sind. 
 
Gefahrenkategorien (Gruppen) 

verdichtetes Gas verflüssigtes Gas tiefgekühlt 
verflüssigtes Gas gelöstes Gas 

Compr. Gas; H280 Liquef. Gas; H280 Refr. Liquef. Gas; H281 Diss. Gas; H280 

    
Achtung Achtung Achtung Achtung 

Enthält Gas unter Druck; 
kann bei Erwärmung 

explodieren. 

Enthält Gas unter Druck; 
kann bei Erwärmung 

explodieren. 

Enthält tiefgekühltes 
Gas; kann Kälte-

verbrennungen oder  
-verletzungen 
verursachen. 

Enthält Gas unter Druck; 
kann bei Erwärmung 

explodieren. 

 

Einstufung 

verdichtetes Gas: Ein Gas, das in verpacktem Zustand unter Druck bei -50 °C vollständig gas-
förmig ist, einschließlich aller Gase mit einer kritischen Temperatur �” -50 °C. 

verflüssigtes Gas: Ein Gas, das in verpacktem Zustand unter Druck bei Temperaturen über -50 °C 
teilweise flüssig ist. Es wird unterschieden zwischen: 
i) unter hohem Druck verflüssigtem Gas: ein Gas, dessen kritische Temperatur 

zwischen -50 °C und +65 °C liegt, und 
ii) unter geringem Druck verflüssigtem Gas: ein Gas, dessen kritische 

Temperatur über +65 °C liegt. 

tiefgekühlt ver-
flüssigtes Gas: 

Ein Gas, das in perpacktem Zustand aufgrund seiner niedrigen Temperatur 
teilweise verflüssigt wird. 

gelöstes Gas: Ein Gas, das in verpacktem Zustand unter Druck in einem flüssigen Lösemittel 
gelöst wird. 

Der Großteil der reinen Gase ist bereits in den UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter, Modellvorschriften, eingestuft. 
 
 
4.1.6  Entzündbare Flüssigkeiten 

Erfasste Produkte 

Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von maximal 60 °C. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3 

Entz.Fl. 1; H224 Entz. Fl. 2; H225 Entz. Fl. 3; H226 

   
Gefahr Gefahr Achtung 

Flüssigkeit und Dampf 
extrem entzündbar. 

Flüssigkeit und Dampf 
leicht entzündbar. 

Flüssigkeit und Dampf 
entzündbar. 
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Einstufung 

Kategorie 1: Flammpunkt < 23 °C und Siedebeginn �” 35 °C 

Kategorie 2: Flammpunkt < 23 °C und Siedebeginn > 35 °C 

Kategorie 3: Flammpunkt �• 23°C und �” 60°C 
(Für die Zwecke der CLP-Verordnung können Gasöle, Diesel und leichte Heizöle, die
einen Flammpunkt zwischen 55 °C und 75 °C haben, als zur Kategorie 3 gehörend 
gelten.) 

Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 35 °C müssen nicht in die Kategorie 3 eingestuft 
werden, wenn die Prüfung L.2 auf selbstunterhaltende Verbrennung nach den UN-Empfehlungen 
für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Abschnitt 
32, negativ ausgefallen ist. 

Unter bestimmten Bedingungen kann der Flammpunkt von Gemischen auch berechnet werden. 
 
 
4.1.7  Entzündbare Feststoffe 

Erfasste Produkte 

Feste Stoffe und Gemische, die durch kurzen Kontakt mit einer Zündquelle wie einem brennenden 
Streichholz leicht entzündet werden können und die Flammen sich rasch ausbreiten oder die durch 
Reibung Brand verursachen oder fördern können. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 Kategorie 2 

Entz. Festst. 1; H228 Entz. Festst. 2; H228 

  
Gefahr Achtung 

Entzündbarer Feststoff. Entzündbarer Feststoff. 

 

Einstufung 

Die Einstufung erfolgt anhand der Prüfmethode N.1 in Teil III Unterabschnitt 33.2.1 der UN-
Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien. 
Kategorie 1: Prüfung der Abbrandgeschwindigkeit 

�� Andere Stoffe und Gemische als Metallpulver: 
a) befeuchtete Zone hält Brand nicht auf und 
b) Abbrandzeit < 45 Sekunden oder Abbrandgeschwindigkeit > 2,2 mm/s 

�� Metallpulver: Abbrandzeit �” 5 min. 
Kategorie 2: Prüfung der Abbrandgeschwindigkeit 

�� Andere Stoffe und Gemische als Metallpulver: 
a) befeuchtete Zone hält Brand für mindestens 4 Minuten auf und 
b) Abbrandzeit < 45 Sekunden oder Abbrandgeschwindigkeit > 2,2 mm/s 

�� Metallpulver: Abbrandzeit > 5 Minuten und �” 10 Minuten 

Der Stoff oder das Gemisch wird in der physikalischen Form geprüft, in der er/es vorliegt. 
 
 
4.1.8  Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische 

Erfasste Produkte 

Thermisch instabile, flüssige oder feste Stoffe und Gemische, die sich auch ohne Beteiligung von 
Sauerstoff (Luft) stark exotherm zersetzen können und die nicht als explosive Stoffe/Gemische und 
Erzeugnisse mit Explosivstoff, als organische Peroxide oder als oxidierend eingestuft sind. 
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Gefahrenkategorien 

Typ A Typ B Typ C und D Typ E und F Typ G 

Selbstzers. A; H240 Selbstzers. B; H241 Selbstzers. CD; H242 Selbstzers. EF; H242 Selbstzers. G  

    
kein Piktogramm 

Gefahr Gefahr Gefahr Achtung kein Signalwort 

Erwärmung kann 
Explosion verursachen. 

Erwärmung kann 
Brand oder Explosion 

verursachen. 

Erwärmung kann  
Brand verursachen. 

Erwärmung kann  
Brand verursachen. 

kein 
Gefahrenhinweis 

 

Einstufung 

Alle selbstzersetzlichen Stoffe oder Gemische sind für eine Einstufung in Betracht zu ziehen, es 
sei denn, 
a) es handelt sich um explosive Stoffe/Gemische, 
b) es handelt sich um oxidierende Flüssigkeiten oder Feststoffe mit der Ausnahme, dass Gemische 

oxidierender Stoffe, die 5 % oder mehr brennbare organische Stoffe enthalten, als selbstzersetz-
lich einzustufen sind, 

c) es handelt sich um organische Peroxide, 
d) ihre Zersetzungswärme ist geringer als 300 J/g, oder 
e) ihre Temperatur der selbstbeschleunigenden Zersetzung (SADT) ist bei einem 50-kg-

Versandstück größer als 75 °C 

Die Einstufung ist anhand der Prüfserien A bis H der UN-Empfehlungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil II, vorzunehmen unter Anwen-
dung der Entscheidungslogik nach Abbildung 2.8.1 Anhang I der CLP-Verordnung.  

Wird die Prüfung in der verpackten Form durchgeführt und die Verpackung dann verändert, ist eine 
weitere Prüfung vorzunehmen, falls davon auszugehen ist, dass die Veränderung der Verpackung 
das Prüfergebnis beeinflusst. 

Unter bestimmten Bedingungen können die Einstufungsverfahren entfallen. 
 
 
4.1.9  Pyrophore Flüssigkeiten 

Erfasste Produkte 

Flüssige Stoffe und Gemische, die schon in kleinen Mengen dazu neigen, sich in Berührung mit 
Luft innerhalb von fünf Minuten zu entzünden. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 

Pyr. Fl. 1; H250 

 
Gefahr 

Entzündet sich in 
Berührung mit Luft  

von selbst. 

 

Einstufung 

Die Einstufung erfolgt anhand der Prüfung N.3 der UN-Empfehlungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Unterabschnitt 33.3.1.5 

Kategorie 1: In Berührung mit Luft entzündet sich die Flüssigkeit innerhalb von 5 Minuten, wenn 
sie auf ein inertes Trägermaterial aufgetragen wird, oder sie entzündet oder verkohlt 
ein Filterpapier innerhalb von 5 Minuten.  
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Das Einstufungsverfahren braucht nicht angewandt zu werden, wenn die Erfahrung bei der 
Herstellung oder Handhabung zeigt, dass sich der Stoff oder das Gemisch in Berührung mit Luft 
und bei normalen Temperaturen nicht von selbst entzündet (d. h. von diesem Stoff ist bekannt, 
dass er bei Raumtemperatur über längere Zeiträume (Tage) hinweg stabil ist). 
 
 
4.1.10  Pyrophore Feststoffe 

Erfasste Produkte 

Feste Stoffe und Gemische, die schon in kleinen Mengen dazu neigen, sich in Berührung mit Luft 
bereits innerhalb von 5 Minuten zu entzünden. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 

Pyr. Festst. 1; H250 

 
Gefahr 

Entzündet sich  in 
Berührung mit Luft  

von selbst. 

 

Einstufung 

Die Einstufung erfolgt anhand der Prüfung N.2 der UN-Empfehlungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Unterabschnitt 33.3.1.4. 

Kategorie 1: Der Stoff oder das Gemisch entzündet sich in Berührung mit Luft innerhalb von 5 
Minuten. 

Der Stoff oder das Gemisch wird in der physikalischen Form geprüft, in der er/es vorliegt. 

Das Einstufungsverfahren braucht nicht angewandt zu werden, wenn die Erfahrung bei der 
Herstellung oder Handhabung zeigt, dass sich der Stoff in Berührung mit Luft und bei normalen 
Temperaturen nicht von selbst entzündet (d. h. von diesem Stoff ist bekannt, dass er bei Raum-
temperatur über längere Zeiträume (Tage) hinweg stabil ist). 
 
 
4.1.11  Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische 

Erfasste Produkte 

Flüssige oder feste Stoffe und Gemische, die keine pyrophoren Flüssigkeiten oder Feststoffe sind 
und die dazu neigen, sich in Berührung mit Luft ohne Energiezufuhr selbst zu erhitzen. Derartige 
Stoffe oder Gemische unterscheiden sich von pyrophoren Flüssigkeiten oder Feststoffen darin, 
dass sie sich nur in großen Massen (mehrere Kilogramm) und nach einem längeren Zeitraum 
(Stunden oder Tage) entzünden. 
 
Gefahrenkategorien 

Kategorie 1 Kategorie 2 

Selbsterh. 1; H251 Selbsterh. 2; H252 

  
Gefahr Achtung 

Selbsterhitzungsfähig; 
kann in Brand geraten. 

In großen Mengen 
selbsterhitzungsfähig; 
kann in Brand geraten. 

 

Einstufung 

Die Einstufung erfolgt nach dem Prüfverfahren N.4 der UN-Empfehlungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien, Teil III Unterabschnitt 33.3.1.6. 
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